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Neufassungen, Nachträge und Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes 
Minden (Westfalen) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G 5 S e H E I N 

Zulasaungs-Nr. 7533/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

J 

• 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast, Burelen, 900 Gent, 
eharles de Kerchovelaan 221, Belgien 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kanister 
Decke 1. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 984 vom 09.04.1986, 
102 984 1. Nachtrag vom 17.11.1986, 
102 984 2. Nachtrag vom 16.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 3Hl/Xl.8/250/ ••.•.••.••••... /0/BAM 7533 •.••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

z 364 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der Anl . zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II und III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. 

8.4 

ß.5 

8 . 6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck ( d. h . Dampfdruck de s Füllgu
tes und Partialdruck von Luf t oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die ßau
artprüfung mit folgenden Stoffen be stand e n: 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Salpetersäure 
Hypochlorit
lösung 
Wasser 

UN-Nr. 

2789 
2031 
1791 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die .Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 
160 gCl/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 
8 2b ) 
8 6lb) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ••Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7584/1A2Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
I11/86 vom 18.02.1986 und 
IV/88 vom 14.04.1988 
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein 7584/1A2 der Firma Mauser-Werke 
Brühl vom 13.03.1986. 

dem Zulas
GmbH, 5040 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.05.1988 

I 
fPA;l/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U l A 5 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7604/lHl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 780 vom 19.12.1983 und 
99 780 !. Nachtrag vom 04.03.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

160gCl/l 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 6lb) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
sungsschein 7604/lHl der ~' autex Werke, 5300 
Holzlar vom 04.06.1986. 

Zulas
Bonn 3 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~, 30.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7685/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

3 Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 25 bis 35 Liter 

mit nichtabnenmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
91 303 vom 15.09.1978, 
91 303 1. Nachtrag vom 18.07.1986, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
91 303 3. Nachtrag vom 12.01.1988, 
91 303 4. Nachtrag vom 27•01.1988, 
91 303 5. Nachtrag vom 07.03.1988 und 
105 068 vom 04.12.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bt:d den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 3Hl/Yl.6/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7685 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

z 365. 



8 

8.1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritte n werden. 

8.4 

B. 5 

8.6 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,67 g/ cm' (Verpackungsgruppe 11 bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 10 0 kPa ) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Schwefelsäure 
Sa lpet ersäu re 
Kalilauge 
Nat r onlauge 
Koh lenwas ser
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Netzmittel
lösung 
( Laventin) 

UN - Nr. 

1830 
2 031 
1814 
18 24 
1300 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Ko nzen
tration 

75 % 
55 % 
50 % 
50 ::; 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

B lb) 
8 2b) 
8 42b) 
8 42b) 
3 32c) 

kein Stoff der 
An 1 age zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träg! ichkei t mu8 nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen kei ne Gefahren durch el.ektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ••Technis chen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St raße (ADR -Üb ereinkommen) 

dem internationalen Über~inkommen des Seever
kehrs ( IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur ~eförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Z366 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

1. Neufassung zum 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7730/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560 ) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kanister aus Kunststoff mit nichtabneh mbar em 
Deckel. 

Nennvolumen: 16 bis 22,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 l. Nachtrag vom 2B.OS.l982, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 und 
96 383 2. Nachtrag vom 12.01.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Bericht Nr. 
740 186 vom 09.05.1986 der BASF AG KTE/WMW-F 206 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl~ge 

zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. · 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. D~r Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,' u \ ( ' 1 3Hl / Yl.B / 200 / ••••••••••••••• / D/ BAM 
'--t"\,/ ( Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 73 0 ••• ••••• • 
( Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 



B 

B.l 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Essigsäure 2789 
Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 
Salpetersäure 2031 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 
98 % 
60 % 

55 ~ ,, 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
8 32b) 
8 62b) 

B 2b) 
3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur 
träglichkeit muB 
Wissenschaft und 

Feststellung der chemischen Ver
nach dem anerkannten Stand von 
Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach de11 ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hin~n, 09.02.1988 

f'i-t:,,L( ~"' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A 5 5 U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7730/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 1. Nachtrag vom 28.05.1982, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
96 383 2. Nachtrag vom 12.01.1988 und 
105 068 vom 04.12.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Bericht Nr. 740 186 vom 09.05.1986 der BASF 
AG KTE/WMW-F 206 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7730/3Hl 1. Neufassung der Fa. Plastik
pack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach vom 09.02.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.03.1988 

---
I ' I_ L 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7736/3H1 

Nr. 4, und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Uie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 373 vom 30.07.1986, 
103 373 1. Nachtrag vom 27.05.1987 und 
103 373 2. Nachtrag vom 06.04.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

z 367 



8.3 

3Y11XI250I ••••••••••••• ••••• IDIBAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 7 3 6 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r s t e ll e r s ) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm' (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7736I3H1 vom 30.09.1986 und dem 1. Nach
trag zum Zulassun,;sschein 7736I3H1 der 23.07.1987 der 
Fa. Stelioplast, Roland Stengel, 5561 ßinsfeld. 

Dieser Nachtrag wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.06.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Z~lassungs-Nr. 7742I3H1 

Nr. 4, und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 776 vom 02.0ti.1985, 
101 776 1. Nachtrag vom 25.09.1985, 
101 776 2. Nachtrag vom 11.11.1985, 
101 776 3. Nachtrag vom 26.03.1986, 
101 776 4. Nachtrag vom 11.04.1986, 
101 776 5. Nachtrag vom 04.02.1986 und 
101 776 6. Nachtrag vom 06.04.19~8 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(;-\ ) 3 H 1 I X 1 • 3 I 2 50 I ••••••••••••••• I D I B AM 
, (Herstellungs-

7 7 4 2 ••••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e ll er s ) 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 glcm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
sungsschein 774213H1 der Fa. Steliop1ast, 
Stengel, 5561 Binsfeld vom 06.10.1986. 

Zulas
Ro land 

Uieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffen_t.L.Lcht. 

4950 Minden, 10.06.1988 

I ' 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (West f) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7762/1A1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 629 vom 20.01.1986, 
102 630 vom 20.01.1986 und 
102 630 1. Nachtrag vom 02.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7762/lAl der Fa. f1üller & Bauer GmbH & 
Co., 7430 Metzingen vom 21.10.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.05.1988 
J 

I ·. t:/' r·ä t: c, .. _ ~ 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 90 05317. Nachtrag 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn - Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Hüttenes-Albertus 
3000 Hannover 21 

Beschreibung der Bauart 

Enhält der Prüfbericht 90 053 bis 90 053 
8. Nachtrag d~r Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
- Abt. für Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Haumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90 053, 1. bis 8. Nachtrag 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
die Bauartprüfung nach den ''Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985,· Nr. 147)" und gemäß Prüfbericht 
105 935 vom 29.03.1988 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) die Innendruck- und Fallprü
fung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der "TRTK 001" be
standen haben. 



5 

6 

7 

7.1 

7.2 

7. 2. 1 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/90 053 jedoch mit einer 
Dichte von:::;;_ 1,30 g/cm' zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8 
Jahre betragen. 

Kennzeichnung 

Die Transportgefäße müssen wie folgt gekennzeich
net sein: 

1. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/90 053" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/90 053 auszurüsten. 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor 
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

7.2.2 Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4 . 9 der "TRTK 001" 
abweichend mit einem Prüfdruck von 2 kPa 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

7.3 Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheftsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

7.4 über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzu l egen 
sind. 

7.5 Die Stück-für-Stück -P rüfungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbildung , seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt, 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 
durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt 
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen. 

7 . 6 Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr . 1 genannten Rechtsgrundlagen. 

8 

9 

9. 1 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

9.2 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlic~t. 

4950 Minden, 10 .06.1988 

.. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7763/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus 
Deckel. 

Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 25 bis 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Ba umuste rn entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
95 278 vom 27.07.1981, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
105 068 vom 04.12.1987 und 
95 278 1. Nachtrag vom 12.01.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der An lage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.8/200/ •• •••• • ••••• ••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 76 3 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder II I verwe·ndet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

-! 
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8.4 

8.5 

8. 6 

8.7 

8.8 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 
60 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse 

8 
8 
8 

Ziffer 

lb) 
2b) 

62b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen -keine Gefahren durch elektro 
statische Auf la dung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ,.Te chnischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordn ung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung ge fähr licher Güter (RIO) 

d em Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG -eode ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförder un g gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für t1ateri alprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffe ntlicht. 

4950 Hi?fen, 09.02. 1988 

I 

IMt,.tfl 

Z370 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (West f) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7787/1H2 

Nr. 4 und Nr . 7 des Zulassungsscheines 
geändert bzw. erweitert : 

wird wie folgt 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 529 vom 08.10.1980 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und Be
richt Nr. XIV/87 vom 09.07.1987 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertig ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lH2/Xl74/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7787 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) Zeichen des 
der Anl . zur GGVE) Herstellers) 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein 7787/1H2 der 
Brühl vom 21.11.1986 . 

in Verbindung mit dem Zulas
Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für t1aterialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.03.1988 

~~cif 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

1. Neufassung zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7788/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefa hrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

J Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kanister' 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 5 bis 6 Liter 



5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1970/13 vom 27.08.1986 des 
Bureau de Verifications Techniques, Nr. 390 886 
vom 12.12.1986 der Fa. BASF Aweta, Nr. 390 886-l 
vom 02.06.1987 der BASF Aweta und Nr. 105 569 vom 
12.01.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
nach der Voraussetzung, daß die Anforderungen 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3Hl/Y1.9/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7788 ......... 
(Name ·~ (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
sehr i ften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe !I oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !I bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Netzmittel
! ös un g 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

32c) 

2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8.8 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übere1nkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( U N) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

!Jieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hinde~ 09.02.1988 

J({_;~(t,l/ (_,L{.-1_ 

I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

z. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7806/3HJ 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 372 vom 27.01.1988 
103 372 1. Nachtrag vom 13.03.1987 
103 372 2. Nachtrag vom 27.01.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt 
sungsschein 7806/3H1 
schein 7806/3Hl der 
5561 Binsfeld. 

nur in Verbindung mit dem Zulas
und dem 1. Nachtrag zu Zulassungs
Fa. Steli.oplast, Roland Stenge!, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Ber1in" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.03.1988 

'( 

I I . , I -j;/ 
r.tul·;·'t.J 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I ~ 

Zulassungs-Nr. 7810/lHl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberichl Nr. 361 086 vom 27.11.1988 und 
361 086-l vom 16.12.1986 der BASF AWETA Thermo
plaste und Bericht 99 780 l. Nachtrag vom 
04.03.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungssc hein 7810/lHl und 7810 / lHl I. Nachtrag der Fa. 
Kautex Werke, 5300 Bann 3 Holzlar. 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für t~aterialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minde"'-1 30.D3.1988 
I 

.)0 1. 1. ~. lJ 
( 

. ' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7825/3Hl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
erweitert bzw. geändert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 401 vom 26.02.1982, 
96 401 1. Nachtrag vom 13.01.1984, 
96 401 2. Nachtrag vom 18.02.1985, 
96 401 3. Nachtrag vom 01.08.1985, 
96 401 4. Nachtrag vom 21.07.1986, 
96 401 5. Nachtrag vom 30.10.1986, 
96 401 6. Nachtrag vom 06.07.1987, 
96 401 7. Nachtrag vom 01.10.1987, 
105 014 vom 15.07.1987, 
96 401 8. Nachtrag vom 28.12.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Wes tf ) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der· Anlage zur 
GGVE unterzogen word en sind. 

8.6 Die unter Nr. beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgendem Stoff bestan
den: 
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Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsä ure 2789 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Te chnik geführt werden können. 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungssche in Nr. 7825 /3Hl, 7825 /3H l l. Nachtrag 
7825/3Hl 2. Nachtrag und 7825/3Hl 3. Nachtrag der 
Firma VKT Verpackung + Kunststofftechnik, Eisenberg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mat e rialprüfung, Berlin" ISSN 0340-
7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 08 . 02.1988 ,....., 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung ZU IR 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7828 /3 Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Scorplast, Burelen, 9000 Gent 
Charles de Kerchovelaan 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen -

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. MW/ma/P-84.0167/1635 vom 
20.09.1984 des Belgisehen Verpackungsinstitutes 
B. V.!., Bericht Nr. 101 890 vom 24.05.1985 und 
Bericht 101 890 l. Nachtrag vom 24.03.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewä hrleisten, daß bei den ser1enmaB1g gefert lg
ten Verpackungen die fur d1e Bauart festgelegten 
Anforde rungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

• 

Die nach der zugelassenen I:Jauart ser1enmaB1g ge
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und gut 

un sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

3Hl/Xl.8/250/ ••...... .•••.•• /D/BA M 7828 •...••... 
(Herstellu n gs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 



B 

B .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I! bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa ) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die ~au

artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Be Zeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gege nüber 
sein . 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Sto ff en mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sic hergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (I MDG-eode ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.04 . 1988 

Ic-h/ h 
-.. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7831/3Hl 

Nr. 3 und Nr. 4 de s Zulassungsscheines 
geändert bzw. erweitert: 

wird wie folgt 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus 
Decke!. 

Nennvolumen: 

Kunststoff mit 

12 bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
99 669 vom 12.01.1984, 
99 669 1. Nachtrag vom 16 .10.19 86 und 
99 669 2. Nachtrag vom 14.01.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüf ung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungssc hein 7831 / 3Hl der Fa. 
2090 Winsen / L vom 22.12.1986. 

Verbindung mit d em Zulas
Kunststoffwerk Draak KG, 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 10.02.1988 

lkc>it.l./ /«, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7832/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 .1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Kautex Werke 
5300 Bann 3, Holzlar 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel . 

Nennvolumen: 120 Liter 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 049 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt wer-den, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8 .1 

8.2 

8 .3 

9 

10 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/Xl87 /S/ ...•..•..••...•• /D/BAM 7832 ....... . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RI?) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkomrnen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 22.12.1986 
) 

~~ L t.·t •. J. :( 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7832/lH2 

Nr. 3, 4,7, 8.3 und 8.4 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

7 

8.3 

8. 4 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbaren Deckel 

Nennvolumen: 120 bis 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 049 vom 05.11.1986 
l. Nachtrag zum Bericht 104 049 vom 08.09.1987 
und 
2. Nachtrag zum Bericht 104 049 vorn 29.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

a) 120 Liter: 

CU ) lH2/Xl87/S/ •.•..... . ....•... /D/BAM 7832 ...... . 
!1, (Herstellungs- (Name oder 
··. ,. datum nach Rn 1512 Kurzzeichen 

(l)e) der Anl. zur des Kerstel-
GGVE) lers) 

b) ISO Liter: 

lH2/X257/S/ ... . .•...•••.•... /D/BAM 7832 ...•••. 
(Herstellungs- (Name oder 
datum nach Rn 1512 Kurzzeichen 
(l)e) der Anl. zur des Herstel-
GGVE) lers) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

a) 120 Liter: 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
187 kg nicht überschreiten. 

b) !50 Liter: 
Die Bruttohöchst~asse des Versandstückes darf 
257 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlich-er Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7832/1H2 und l. Nachtrag zum Zulassungs
schein 7832/lH2 vom 22.12.1986 bzw. 06.11.1987 der Fa. 
Kautex Werke in 5300 Bonn 3 Holzlar. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 30.05.!988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7833/lHZ 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l .l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kautex Werke 
5300 Bonn 3, Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 047 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 05.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt we'fden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lH2/X47/S/ .••...•........•. /D/BAM 7833 •••...•. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8. 2 

8. 3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 47 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 g-enannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 

l 0 .1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.12.1986 

7 

('{ c t·c,.)!/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7835/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kautex Werk~ 
5300 Bonn 3, Holzlar 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Hr. 104 048 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

~U~sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

\-._! 1H2/X94/S/ ....•..•••.•..... /D/BAM 7835 ....... . 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 • 1 

8. 2 

8. 3 

9 

10 

1 0. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürf en für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 94 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinte n Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgeleg ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) ve r öffe ntlicht . 

4950 Hinden, 22.12.1986 

7 
~I ·L· 12./ f '1".1" l ~ ·~ ... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (liest f) 

1. Nachtrag 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7883 ilH2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

Nr. 8.4 des Zulassungsscheines wird neu aufgenommen. 

z 376 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 320 vom 15.01.1987 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 104 320 vom 07.12.87 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(THV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7883 / 1H2 der Fa. Sulo Eisenwerk Streuber & 
Lohmann GmbH & Co. KG in 4900 Herford vom 21.01.987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~n, 04.02.1988 
( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

4. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7906/ lAl 

Nr. 4 des Zulässungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
104 342 vom 26.01.1987, 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 104 342 vom 17.02.87, 
2. Nachtrag zum Prüfbericht 104 342 vom 14.09.87, 
3. Nachtrag zum Prüfbericht 104 342 vom 09.12.87 
und 
4. Nachtrag zum Prüfbericht 104 342 vom 30.12.87 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem An hang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen · warden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein 7906/lAl, 7906/lAl 1. Nachtrag, 7906/lAl 
2. Nacht rag und 7906/lAl 3. Nachtrag der Fa. Müller 
GmbH, 7888 Rheinfelden. 

Dieser Nachtrag ~ird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~n, 12.02.1988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7906/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

J 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller GmbH 
7888 Rheinfelden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 104 Liter bis 208 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart mu.ß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 342 vom 26.01.1987, 
1. Nachtrag zum Bericht 104 342 vom 17.02.87, 
2. Nachtrag zum Bericht 104 342 vom 14.09.87, 
3. Nachtrag zum Bericht 104 342 vom 09.12.87, 
4. Nachtrag zum Bericht 104 342 vom 30.12.87 u'nd 
5. Nachtrag zum Bericht 104 342 vom 03.03.88 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden {Westf) ei
ner Bauartprüf~ng nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X2.0/700/ .••••.••.••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7906 ••••..•• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8.2 

8.3 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,5 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 466 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt. der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.. 

Min~, 16.05.1988 

~ 'tll 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7926/3Hl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
100 730 vom 06.11.1984, 
100 730 1. Nachtrag vom 11.02.1985, 
100 730 2. Nachtrag vom 20.03.1985, 
100 730 3. Nachtrag vom 30.08.1985, 
102 780 vom 04.03.1986, 
102 780 1. Nachtrag vom 23.06.1987, 
104 626 vom 02.04.1987 und 
102 780 2. Nachtrag vom 28.12.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart 
lieh die Bauartprüfung mit folgenden 
standen: 

hat zusätz
Stoffen be-

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Essigsäure 2789 98 % B 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Filllgütern beständig 
sein .. 

Z377 



Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Techr1ik gefUhrt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungssc hein 7926 /3H l l. Ne ufassung der Fa. VKT Ver
packung + Kunststofftechnik, Eisenberg vom 02.10.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesa nstalt für ~laterialprüfung-, .,flerlin" (ISSN 0340-
7 551) veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 08.02.1988 

I 
1- L~-t 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A 5 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7926/3Hl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
erweitert : 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
100 730 vom 06.11.1984, 
100 730 1. Nachtrag vom 11.02.1985, 
100 730 2. Nachtrag vom 20.03.1985, 
100 730 3. Nachtrag vom 30.08 . 1985, 
100 730 4. Nachtrag vom 09.02.1988, 
102 780 vom 04.03.1986, 
102 780 1. Nachtrag vom 23.06 . 1~87, 

104 626 vom 02.04.1987 und 
102 780 2. Nachtrag vom 28.12.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungsschein 7926/3Hl l. Neufassung der Fa. VKT Ver 
packung + Kunststofftechnik, Eisenberg vom 02.10.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fü,- Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340 -
7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~?en, 26.04.1988 

i...' ' 
• v -\. 

Bundesbahn-Zentralamt fl1llfJ 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag 

Z U L A S 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7927/lHl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 392 vom 30.03.1987, 
1. Nachtrag zum Bericht 104 392 vom 05.06.1987 
und 
2. 
der 
ner 
zur 

Nachtrag zum Bericht 104 392 vom 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
Bauartprüfung nach dem Anhang V 

GGVE unterzogen worden sind. 

09.02.1988 
(Westf) ei
der Anlage 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

l60gCl/l 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 6lb) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7927 / lHl und 7927/1H1 l. Nachtrag vom 
lD.04.87 und 10 . 09.87 der Firma Schütz-Werke GmbH & Co. 
KG in 5418 Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 M4en, 29.03.1988 

I .~ . . / 
'<--{c ' < C .: .. t..J I . 
' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 8033/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87 757-106 vom 14.05.1987, 
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 87 757-lD6 vom 
23.07 . 1987 und 2 . Nachtrag zum Prüfbericht 
Nr. 87 757-106 vom 06.08.1987 der Hoechst AG For
schung und Entwicklung (GBW)/Polymerprüfung und 
Bericht 99 780 l. Nachtrag vom 04 . 03.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage z u r 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8033/lH1 und 8033/lH1 l. Nachtrag der Fa . 
Kautex - Werke, 5300 Bann 3, Holzlar. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 034D-
755l) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.03.1988 

J 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8056/5H4 

Nr . 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird 
geändert bzw. erweitert: 

wie folgt 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 920 vom 30.06.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) jedoch 
abweichend entsprechend vorliegender Zeichnung 
der Fa. Sachsa Verpackung GmbH, 3426 Wie da einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein 8056/ 5H4 der 
3426 Wieda vom 14.09.1987. 

in Verbindung mit dem Zulas
Fa. Sachse Verpackung GmbH, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mater i alprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.05.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8116/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inner s taatli c he und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE ) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennval ume n: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grf?nz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXIII/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 18.09.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daS die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serie nmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~) 1Al/Xl.5/250/ .•.•.......... /D/BA M 
( Herstellungs-

8116. 
(Name 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

oder Kurz 
zeichen des 
He r stelle r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüt er darf 
1, 50 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,10 g/cm' ( Verpackungsgruppe II bzw. III ) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck ( d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpac·kungen 
~ach dieser Bauart muB nach den ''Technischen 
Rich tlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförder ung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Ve rkehr sb latt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die ßauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R IO ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

dem internationalen Überei nkommen des Seever
kehrs (I MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde;, 09.05.1988 

~tt-t 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 8130/1Hl 

Nr . 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

8.o 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 942 vom 06.10.1987 und 
104 942 l. Nachtrag vom 11.02.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart 
lieh die Bauartprüfung mit folgenden 
standen: 

hat zusätz
Stoffen be-

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpeter - 2031 
sä ure 

Kohle nwa s- l30D 
serstof fg e -
misch (White 
Spirit) 

Netzmittel-
l ösung 
(Laventin) 

n-Butylace- 1123 
tat /mit n-Bu-
tylacetat ge-
sätt igte Netz -
mittellösung 

Hypochlorit- 1791 
lös un g 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

3 32c) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3lc) 

160 gCl/1 8 6lb) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis 
träglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Dieser Nac htrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8130/lHl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 6557 Monzingen vom 23.11.1987 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.03.1988 

)k .. ~<;--
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8131/lHl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern enlspr~chen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 943 vom 11.11.1987 und 
104 943 L Nachtrag vom 27.01.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart 
lieh die Bauartprüfung mit folgenden 
standen: 

hat zusätz
Stoffen be-

Stoff der Anlage 

Bezeichnung UN-Nr. 

Hypochlorit- 1791 
1 ös un g 

Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

160 g/Cl/1 8 6lb) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Sta nd von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungsschein 8131/lHl der 
gen GmbH, 6557 Monzingen. 

Ve r bindung mit 
Fa. Van Leer 

dem Zulas
Verpackun-

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung~ (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hi~en, 03.03.1988 

~t ... r//:J/ / • I ~ ~v"'-

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A 5 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8133/lHl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: · 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 190 vom 11.11.1987 und 
105 190 1. Nachtrag vom 25.02.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

8.6 Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 



Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1 300 
s toffgemische 
(Whi te Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32.c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand vo n 
Wisseniehaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8133/l Hl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 6557 Monzingen vom 07.12.1987 

Dieser Nach t rag wird im ''Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 03.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8135/lHl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 

2 

J 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
6557 Monzingen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 599 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.01.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sich~bar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

lHl/Y/150/ •• •••••••• •••••••• /D/BAM 
(Herste llungs-
datum nach 
Rn 1 512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8135 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt en und e nt sprec hend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schri ften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
!I! verwendet we~-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sc hritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpac kungsgrupp e !I bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck vo n Luft oder sonstigen 
inerten Gasen , vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 100 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein . 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werd en kön·nen. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen könn en. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpac kun gen 
nach dieser Bauart mu8 nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlich er Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nat1onen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
t;en. 

dieser Zu 1 assun g bleibt vorbehal-

z 381 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 03.03.1988 

I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U l A S S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8151/4G 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

4.1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 267 vom 27.10.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf die Höhe der Außenverpackung auch 
342 mm betragen. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
Ro land sungsschein 8451/4G der Fa. Stelioplast 

Stengel, 5561 Binsfeld vom 30.11.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 16.02.1988 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8186/6HG2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

z 382 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

.mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und 
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Verpackungsgesell-

5 

6 

7 

B 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) 
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus 
Pappe in Kistenform 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 441 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 11.11.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Yl.6/50/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

ß 18 6 ••••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,67 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage der GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur 
träglichkeit muß 
Wissenschaft und 

Feststellung der chemischen Ver
nach dem anerkannten Stand von 

Technik geführt werden können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9 

10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser ZulAssung ble1bt vorbehal
ten. 

1 o. 3 

4950 

L>ieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8186/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und 
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Verpackungsgesell-

Kombinationsverpackung (Kunststoff) 
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus 
Pappe in Kistenform 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 441 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.11.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

ß .1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderunaen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Yl.9/50/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8186 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

II bzw. III) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezei.chnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage der GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständiq 

Der Nachwei.s zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Techni.k geführt werden können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

Z383 



festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf die ser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, D3.03.1988 

1.\.. 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8189/13Hl 

für die Bauart eines flexiblen IBC ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

2 

Eisenbahn - Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGB l. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Eurea Verpackungs GmbH & Co. KG 
4440 Rheine ll 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfzeugnis Nr. 1916.1/87-ll vom 12.11.1987 
und Nachtrag zum Prüfzeugnis 1916.1/87-11 vom 
23.03.1988 der Labordate Materialprüfanstalt, 
Wilhelm-Badestraße 3 in 3300 Braunschweig einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderung en erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Qual i
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständ i g und 
sichtbar wie folgt zu ker1nzeichnen: 

(ü : l3Hl/Y/ •••••• /D/ •••• •••• BAM 8189/7200 / 1000 
~- (Herstel - (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

ge
gut 

Z384 

- .. 

8 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehr i ften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritte n werden. 

8.4 

8.5 

9 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der 
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle 
festgelegt sind. 

UN
IBC 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und tü t
teilungsblatt. der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 28.03.198B 

I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (liest f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. Bl96 /5 H4 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus zwei Lagen PE-Folie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. 

entsprechen, 
P 87 1735A 

die 
der 



5 

6 

7 

Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke in 4540 
Lengerich vom 30.11.1987 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhan·g V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Yl3/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8196 •••••••• 
(Herstellungs- {Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 12,8 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften {Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ••Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(THV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereint~n Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 

I ; 
i''V L 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. Bl97/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus zwei Lagen PE-Folie. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. P 87 1755 der 
Firma Bischof + Klein Verpackungswerke in 4540 
Lengerich vom 30.11-1987 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhan·g V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

{U , 5H4/Yll/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8197 ••••••• • 
~/} (Herstellungs- (Name 

8 

e.1 

8.2 

· jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, w"enn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder IIl verwendet 
werden. 

.. 

z 385 



8-3 

8.4 

8.6 

8.7 

9 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 10,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften {Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung ' der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsrricht den in 

der Ordnun~ für die internationale Eisenbahnbe
förderuny gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Be Förderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde~ 21.01.1988 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

I I i. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8199/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Z386 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutveror dnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 .07 .1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 Öhringen/Württ. 

3 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel ist mit einer 'Blähgummidichtung versehen 
und wird durch einen am Stoß überlappenden Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 15,5 bis 21,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 438 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.11.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

819 9 .••••••• 
(Name 

ge
gut 

HID/ADR/OA2/Y23/S/ •• • •• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
22,8 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
34,5 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpack ungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

aem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.02.1988 

~y l•it 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8205/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Walter Dürbeck, Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 1 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage naturbraunem Leichtkrepp
Kraftsackpapier, einer Lage naturbraunem Kraft
sackpapier mit 10 g/m 2 PE-Beschichtung nach 
außen, zwei Lagen naturbraunem Kraftsackpapier 
und eingearbeitetem PE-Flachsack. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 310 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.10.1987 - je
doch abweichend von Punkt 2 ist die zweite Lage 
Kraftsackpapier außen mit PE-Beschichtung ver
sehen - einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Y4l/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8205 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
aen zulässio sinrl. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.6 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 40,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

•950 Hinden, 03.02.1988 
-~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8205/5M2 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines 
geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

wird wie folgt 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage naturbraunem oder gebleich
ten Leichtkrepp-Kraftsackpapier, einer Lage 
naturbraunem Kraftsackpapier mit 10 g/m 2 PE-Be
schichtung nach außen, zwei Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier und eingearbeitefem PE-Flachsack. 

Z387 



4 Anforderungen gn die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 310 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.10.1987 - je
doch abweichend von Punkt 2 darf die Außenlage 
wahlweise aus naturbraunem oder gebleichtem 
Leichtkrepp-Kraftsackpapier sein und die zweite 
Lage Kraftsackpapier ist außen mit PE-Beschich
tung versehen - einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt 
sungsschein 8205/5112 
Sackfabriken GmbH & 
03.02.1988. 

nur 
der 
Co. 

in Verbindung mit dem Zulas
Fa. Walter Dürbeck, Papier
KG, 6420 Lauterbach 1 vom 

Dieser Nach trag wird im 11 Amts- und 
Bundesanstalt für Materialprüfung, 
7551) veröffentlicht. 

Mitteilungsblatt der 
Berlin" ( ISSN 0340-

4950 Minden, 22.04.1988 
! 

l ' 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8206/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

I Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. !, S. 1560) 

Antragsteller 

Wa1ter Dürbeck, Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 1 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage naturbraunem Leichtkrepp
Kraftsackpapier, einer Lage naturbraunem Kraft
sackpapier mit 10 g/m' PE-Beschichtung nach 
außen, zwei Lagen naturbraunem Kraftsackpapier 
und eingearbeitetem PE-Flacksack. 

An f orderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 420 vom 02.05.1986 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 103 420 vom 08.09.87 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
- jedoch abweichend von Punkt 2 ist die zweite 
Lage Kraftsackpapier außen mit PE-Beschichtung 
versehen - einer Bauar t prüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Bodenbreite darf von 18 cm auf 22 cm gem. 
Schreiben mit Zeichnung der Fa. Walter Dürbeck an 
Bundesbahn-Zentralamt Minden, vom 03.12.1986 er
weitert werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daB die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

z 388 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

7 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

./· u·'·. 5M2/Y5l/S/ ••••••••••••••••• /0/BAH 8206 •••••••• 
il) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
!! oder !I! verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,6 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.7 

9 

10 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hin~n, 03.02.1988 

f&12bJ/ ~~ 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8206 / 5M2 

Nr. 3 und Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw . erweitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage naturbraunem oder gebleich
ten Leic htkrepp-Kraftsackpapier, einer Lage 
naturbraunem Kraftsackpapier mit 10 g / m' PE-Be
schichtung nach außen, zwei Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier und eingearbeitetem PE-Flacksack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 420 vom 02.05.1986 und 
l. Nachtrag zum Prüfbericht 103 420 vom 08.09.87 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
- jedoch abweichend von Punkt 2 darf die Außen
lage wahlweise aus naturbraunem oder gebleich
tem Leichtkrepp-Kraftsackpapier, die zweite Lage 
Kraftsackpapier ist außen mit PE-Beschichtung 
versehen - einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Bodenbreite darf von 18 cm auf 22 cm gern. 
Schreiben mit Zeichnung der Fa. Walter Dürbeck an 
Bundesbahn-Zentralamt Minden, vom 03.12.1986 er 
weitert we r den . 

Dies er Nachtrag gilt 
sungsschein 8206/5M2 
Sackfabr iken GmbH & 
03.02.1988. 

nur 
der 
Co. 

in Verbindung mit dem Zulas
Fa. Walter Dürbeck, Papier
KG, 6420 Lauterbach 1 vom 

Dieser Nachtrag wird im 11 Amts- und 
Bundesanstalt für Materialprüfung, 
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.04 .1988 

'7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Mitteilungsblatt der 
Berlin" (ISSN 0340-

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8207/4D 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(B GBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Holzverpackung Hannover GmbH, 
Borsigring 21, 
3163 Sehnde I/Hannover 

3 Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kiste aus Spe rrholz als Außenverpackung mit 
Säcken aus Kunststoffolle als Innenverpackung. 

4 

4.1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 442 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlos se n wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderung e n nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugela sse n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
set'ienmä8ig gefertigt werden. Der Her steller muß 
gewährleist e n, daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe s tgel egten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4D /X l25/S / •••••••••••.••••• /D/BA M 
(Herste llung s-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

0207 0 0 0 0 0 0 0 

(Name oder 
Kurzzei
chen de s 
Herstell ers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entspreche nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet" werden, wenn für sie nach den Vor-
sc hriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zul~ssig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I! oder lll verwendet 
werden. 

llie Bruttomasse des Versandstückes darf 125 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen a ls in 
die sem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sichel'ge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für dle Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 ) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RILJ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförd erung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

z 389 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und t1lt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hind~, 03.02.1988 

1 
j-1-t\ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8207/40 

Nr. 8.1 und Nr. 10.1 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGV5ee/JATA-DGR solche 
Verpackungen zulässig sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG -Code ) 

den internationalen Übereinkommen des Luftver
kehrs (JCAO/TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein 8207/4D der 
GmbH, Borsigring 21, 
03.02.1988. 

in Verbindung mit dem Zulas
fa. Holzverpackung Hannover 

3163 Sehnde I/Hannover vom 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.03.1988 ,_, 
( 

f{A Jl~~" !t/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H 'E I N 

Zulassungs-Nr. 8208/6HH 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Z390 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel de Haen AG 
3016 See lze 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kombinationsverpackung (Kunststoff) bestehend aus 
der Materialkombination 
lnnenliner: Polyvinylidenfluorid (PVDF) 
Haftharz: ungesättigtes Polyesterharz Palatal 
A410 oder einem gleichwertigem Harz 
Verstärkungsharz: dto 
Sc hwe iBnahtprüfma te r ia l: Kohlenstoffvlies 

Fassungsraum: 102 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 321 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HH/Xl.3/300/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs -

8208 ••••••••• 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r stell e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,0 g/cm' (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
3,0 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 



8.7 

9 

Bezeichnung 

Salpeter-
säure *) 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) *) 

UN-Nr. 

2031 

Konzen
tration 

70 % 

5 "' ,, 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit erfolgte über eine 22 Tage dauernde 
Lagerung bei +40 •c. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10-l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
te n . 

10.3 

<\950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hi~en, 03.02.1988 

fu?A";L/ ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8209/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Blechwarenfabriken Züchner GmbH & Co., 
5400 Koblenz 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 

Fassungsraum: 32 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 575 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der An lege zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den se rienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

R I D/ ADR/OA 2/Y34/S/ .••••••• /0/BAM 
(Herstellungs-

8209 ••••• . •. 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen !I oder III ver wendet wer 
den. 

Die Gi'enzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
33,3 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
50 , 0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

z 391 



10.2 Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zu l assungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffe ntlicht. 

4950 Minden, 04.02.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8210/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahr gutveror dnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB l. I, S. 1560 ) 

Antragsteller . 

Bl ec hwarenfabrik Züchner GmbH & Co., 
540 0 Koblenz 1 

3 Beschreibuny der Bauart 

Fei nstb l ec hv e rpackung mit abnehmba r em Dec kel. Der 
Deckel wird durch eine n am StoB üb er lappend en 
Span n ri n g gehalten. 

Fassungsraum: 13,2 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 574 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 22.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß di e Anforderungen nach 

4 er füllt werden, zuge la ssen . 

6 Fertigung von Verpackunge n 

7 

8 

8.1 

z 392 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serie nmäßig geferti g t wer d en . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serie nmäßig gefertig
ten Verpackungen d1e für di e Bauart festgelegten 
Anford er ungen erfüllt s ind. 

Kennzeichnung 

Die nac h der zugelass e ne n Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen s ind dauerhaft und 
s ichtb a r wie folgt zu ke nnz e i c hn e n: 

R I D/ AD R/ DA 2 / Yl9 /S/ • . •••••• /D/ß AM 
(Herstellungs-

8210 •••••••• 
(Na me 

ge 
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sch rift en der GGVS /GGVE solche Verpackungen zu
lässig si nd. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Oie Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritte n werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
18, 50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !I) bzw . 
27,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreit e n. 

Die Überw achu ng der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Techni sc hen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Ver packungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Ve rk ehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werde n. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e in setz t /be füllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe -

dem Europäisc h en Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefä hrli cher Güter a uf der 
Straße (AOR -Ü bereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.02.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 82ll/4G 

für die Hauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE ) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nixdorf Computer AG 
4790 Paderborn 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güt e r 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 6 Kisten 
aus Pappe mit Kunststoffdosen gefüllt mit anti
statischen Reinigung stüchern, als Innenverpackun
gen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 10 5 55 8 der Bundesbahn-Ver-



5 

suchsenstalt Minden (Westf) vom 23.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

\ ~· ! 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.5 

8.6 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y4/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 211 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für yefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder lli verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daS die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 04.02.1988 
( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Weat f) 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8212/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

4 

4-1 

5 

6 

7 

B 

Verordnung über die innerstaat.liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nixdorf Computer AG 
4790 Paderborn 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Paf.Jpe als Außenverpackung mit Boden
und Oberbodenpolster sowie Ringeinlage und einer 
Dose aus Kunststoff, gefüllt mit antistatischen 
Reinigungstüchern, als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 557 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Yl/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8212 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

z 393 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 0,6 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~, 04.02.1988 

fvt'ti./{ ~·"' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8213/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

l 

2 

z 394 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack bestehend aus 5 Lagen Kraftsack
papier und einem PE-Innensack. Die zweite Papier
lage ist mit einer nach außen weisenden PE-Be
schichtung versehen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi·cht Nr. G 88 003 der Fa. Bischof + 
Klein Verpackungswerke vom 05.01.1988 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Yertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

'-1 5M2/Z51/S/ ••••••••••••••••• /0/BAM 8213 •. . ••••• 
' (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

llie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse , Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übere i nkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 



10-2 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~n, 05.02.1988 

I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8214/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Faltensack mit einem Innensack aus PE
Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 565 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

, , 
'-' 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

\ . l1_ . 
5H4/Z26/S/ •• •••••••••• ••••• /0/BAM 8214 •••••••• 

(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8.2 

schriften der GGVS/GGVE/GGVSe e solche Verpackun
g e n zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe III 

für gefährliche Güter 
verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchs tmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Ant r agsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart e ntspricht den in 

der Ordnung für nie internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 lJieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 05.02.1988 
<J 

( 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8215/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för derun g 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung g~fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

z 395 



2 

3 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
Deckel. 

Nennvolumen: 14 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi·cht Nr. 105 423 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.01.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ .1 
( .'" .) 3Hl/Yl.5/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 
'-_n / (Herstellungs-

8215 ••••••••• 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

z 396 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Be ze i c hn ung UN - Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachwe i sbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8 . 8 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hi~n, 05.02.1988 

t·~ k 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8216/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för de run g 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 219 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 492 der Bundesbahn-Ver
suchsansta·lt Minden (Westf) vom 22.12.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1Al /X3 .0 /5 50 / •••••••••••••• /D/ BAM 
( Herstellungs-

8216 •••••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
Il 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
3,DO g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
4,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I!) bzw. 
6,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 366 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ••Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 08.02.1988 

7 I . 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S 5 U N G 5 S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8217/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 218,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, · die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXXI/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 03.12.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Xl.8/500/ •••• ••• ••••••• /D/BAM 
( Herstellungs-

8217 •••••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzei chne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder !I! verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schri tten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I ) bzw. 
2,70 g/cm 3 (V erpackungsgruppe !I) bzw. 
4,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 333 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
11 Technischen 

z 397 



9 

10 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
ne tional e Be Förderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 08.02.1988 

{ 

{"" u(l!,..t/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U L A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8218/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

z 398 

Wilhelmstal-Werke GmbH, 
4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack bestehend von außen nach innen 
aus einer Lage naturbraunem Kraftsackpapier, 
einer Lage naturbraunem Kraftsackpapier, das ein
seitig mit PE beschichtet ist und zwe i Lagen 
naturbraunem Kraftsackpapier mit einem Innensack 
aus PE-Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 633 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.01.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Z26/S / ••••••••••••••••• /D/ BAM 8218 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe III 

für gefährliche 
verwendet werden. 

Güter 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV ODl) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe~s
bar sicherstellen, d&ß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind-9'• 10.02.1988 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8219/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 71 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabneh~barem Deckel. 

Nennvolumen: 110 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
110 Liter - der 
Minden (Westf) vom 
fung nach dem Anhang 
zogen worden sind. 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 105 257 - Ausführung 

Bundesbahn-Versuchsanstalt 
09.11.1987 einer Bauartprü
V der Anlage zur GGVE unter-

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Kennzeichnung 

Die der zu-gelassenen Bauart e11tsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8219 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

7 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

B 

9 

9.1 

Oie der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I! bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

9.2 

9. 3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.02.1988 

tLJ.~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zent~alamt 

Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8220/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 71 

grenz
Gü te r 

Eisen-

} Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

( u 
\ :~ 

Fässer aus ferri tischen oder austenitischen 
Stählen mit ,nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 55 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfber·icht Nr. 105 257 - Ausführung 
55 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Y/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8220 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

z 399 



7 

7. 1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart entsprechenden 
und nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn 
für sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/ 
GGVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder lll verwendet 

werden .. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe [! bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtliberdruck ( d. h. Dampfdruck des Füllgu-
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

bei 55 °e inerten Gasen, vermindert um 100 kPH) 
darf 166 kPa nicht überschreiten .. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

Uie Bauart entspricht den 1n 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem EuropÄischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkomm en) 

de1n internatio11Blen Übereinkommen des Seever-
kehrs (I MDG-eode) 

den Empfehlunge n der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 HinLn, 11.02.198~ 

'· / ' "' 1 I_ I 'I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8221/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

z 400 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 71 

J 

5 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus Ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 350 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
350 Liter - der 
Minden (Westf) vom 
fung nach dem Anhang 
zogen worden sind . 

Zulassung 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 105 257 - Ausführung 

Bundesbahn-Versuchsanstalt 
09.11.1987 einer Bauartprü
V der Anlage zur GGVE unter-

Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

• U lAl/Y/250/ •.••••••••.•••••• /0/BAM 8221. ••••••• 
(Name , 1 / (Herstellungs-

7 

7. 1 

7.2 

7. 3 

7.4 

8 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Oie 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder II! verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe Il bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

9 Sonstiges 

9.1 

9 .2 

9 . 3 

4950 

Ote Bauart entspricht de11 in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationa~~-~e!örderung gefährlicher Güter auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (I MDG-eod e) 

de11 Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Befö rderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten .. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hind~n, 11.02.1988 

/1<-'-'-'f:--./ I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8222/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 71 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus Ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 400 bis 420 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi·cht Nr. 105 257 - Ausführung 400 
bis 420 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.11.1987 einer ßauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen word en si nd. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Oauart wird unter 
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Kennzeichnung 

Die der zuaelassenen eauart entsprechende n Ver
packungen ;ind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

( .:.; ', lA 1/Y /2 50/ .• ,., ••••••••••• , /0/BAM 8222 ........ 
(Name \ fl/ (Herstellungs-

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefä hrli che Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder Ill verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch~itten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgr uppe ll bzw. lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h, Dampfdruck des Füllgu
tes und Pa rtia ldruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um lDO kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

9 Sonstiges 

9.1 Oie Bauart entspricht den in 

9.2 

9.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenhahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europä1schen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (lMUG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für l~at erialprü 

fung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8223 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

5 

6 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnuny vom 
16.08.1985 
(BGBl. I, S. 1612) 
- Ausnahme Nr. E 40 -

Antragsteller 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 1 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 600 bis 630 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 033 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.05.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

GGVE/GGVS/Y /300/ ••••• , ••••• /D/BAH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8223 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

z 401 



7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

9 

9.1 

9.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind, 

Die Verpackungen dürfen für Äthylalkohol und 
seine wässrigen Lösungen mit mehr als 70 % Äthyl
alkohol, Stoff der Klasse 3, Ziffer 3b) der Anla
ge zur GGVE verwendet werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 20 g/cm 3 

( Verpackungsgruppe I I bzw. 
nicht überschreiten. 

I I I) 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt s1nd. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8224/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge fährli.cher Güter 

l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über di.e innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . l, 5. 1560) 

Antragsteller 

Schmalba~h -Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Z402 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 562 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.07.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

8 

8.1 

ß. 2 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraus setzung , daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und 
sic htbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

RlD/ADR/0Al/Yl.8/200/ ••••• /D/ßAM 
(Herstellungs-

8224 ........ 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zei.chen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzei.chne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe l I oder 
den. 

gefährliche Güter 
I I I verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

ß,4 

8.5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll) bzw. 
2, 70 g/cm 3 

( Verpackungsgruppe lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( fRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwenduny der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. l Die Uauart entspricht den in 

der Ordnung für die internati.onale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R!D) 

dem Europäi. schen Übereinkommen über die inter
nat .ionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8225/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fö r de rung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 2,5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 105 vom 25.04.1983 und 
1. Nachtrag zum Bericht 99 105 vom 12.07.1983 der 
Bundesbahn~Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßi. g 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OAl/Y /170/ ••••• , •• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

ß225 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

ß. 3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehr iften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
Ill verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I!) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 113 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den i.n 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über di. e int.er
nnti.onale Beförderung gefährlicher Güter' auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi.t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materi.alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8226/0Al 

für die Bauart ei.ne r Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

Verordnung über di. e l.nnerstaa tl iche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - G G V E) vom 2 2. 0 7 .1 9 ß 5 
(BGBl. I, S. 1560) 

y re n z
Güter 

Etsen-

2 Antragsteller 

3 

4 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

mit 

Nennvolumen: 3,1 bi. s 5,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i.e 
gemäß Prüfberic·ht Nr. 99 502 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.07.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß di.e Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

z 403 



6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lUD/ ADR/DAl/Y /190/ .......... /D/BA M ß226 ..... . . . 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
sehr i ften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe 1 I oder 
den. 

gefährliche Güter 
!!! verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8. 5 

9 

10 

10.[ 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !!) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 126 kPa nicht überschreiten. 

[)ie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht de11 in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RID) 

[ l.senbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Befö rder ung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Üb ereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf di.eser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi. t 
teilungsblatt der Bundesan s talt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi n d e.J 2 2 • 0 3 • 1 9 8 8 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8227/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur BeFörderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inn erstaatl iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrg utv ero rdnun g Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(B GBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Decke[. 

m i t 

Nennvolumen: 5 bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

njchtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 9B 717 vom 07.01.1983 und 
98 717 l. Nachtrag vom 25 .04.198 3 jedoch ohne 
99 mm Einfüllöffnung der ßundesbahn-Versuchsan
stalt Hinden (Westf) einer Bauartprilfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind . 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

R!D/ADR/OAl/Y/75/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8227 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS /GG VE solche Verpackungen zu 
lässig sind. 

Die Verpack un gen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

dürfen nicht über-

!!) bzw. 
!I I) 

8.4 Der Gesamtilberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 



8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r stellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ver[>ackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü llt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für d i e internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR -Üb erei nkomm e n ) 

inter 
auf der 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 

4950 

Dies er Zulassungsschein wird im 11 Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (JSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minde~ 22.03.1988
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['~ / r; L V"', .... ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs -Nr . 8229/0Al 

für die Bauart eine r Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
über schrei tende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach - lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

mit 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 356 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.03.1984 
jedoch ohne 140 mm Öffnung ei.ner Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfü llt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen s ind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

B 2 2 9 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

RIO/ADR/OA1/Y/75/ ••••••••• /D/UAM 
( He r s t e 1 1 un g s
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s t e l l er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßjg ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für si.e nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lä ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe l I oder 
den. 

gefährliche Güter 
[! 1 verwendet wer-

8.3 Die Grenzdat.en für den Inhalt dürfen ni ch t über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die Dichte der FüllgUter darf 
1,20 g/cm' ( Verpackungsgruppe I I) bzw . 
1,80 g /c m' ( Verpackungsgruppe l l l) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Parti a ldruck von Luft oder sonst igen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 50 kPa n icht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach di.eser Bauart muß nach den ''T echnischen 
Richtlinien für die Überwachung der Ferttgung von 
Verpackungen zur l:leförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 19 87, S. 562, 
durchgefül1rt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwets
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt s i.nd. 

So ns tiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei.senbahnbe
förderung gefährlicher Güte r (RIO) 

dem Europäi.schen Üb ereinkomme n über dle i.nt er 
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
St ra ße (ADR -Ü bereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde~ 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8230/0A1 

für die Hauart ei.ner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

I 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 bis 35 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

ni chtabnehmbarern 

Die Hauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 808 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 29.08.1986 je
doch ohne 140 mm Öffnung einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 .3 

l. 4 

Z406 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbHr wie folgt zu kennzei.chnen: 

82 30 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

HID/ADR/OAl/Y/80/ ••••••••• /D/ßAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten VeLpackungen dürfen füL gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig si. nd. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
ill verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni.cht über
schritten weLden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu8 nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der VeLpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei.senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Überei.nkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materi.alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.03.1988 
·) 

. Iu ?-· l V 

. I 
~:· .. , 

I 
tl 

I 
1./1 
\V~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8231/0Al 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

I Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 0,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 182 vom 02.05.1983 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 99 182 vom 12.07.1983 
der ßundesb•hn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

8 

8 .1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/AOR / 0Al/Yl.8/450/ ••••• /0/13AM 8231 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

Oie Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) hzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 300 kPa nicht überschreiten. 

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Techni_schen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, · 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di.e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.03.1988 
r( 
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r~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8232/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S. l56U) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

mit 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 272 vom 06.05.1983 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 99 272 vom 12.07.1983 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene ßauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Uauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kenr1zei.chnen: 

RIO/ADK/OAl/Y l.H/350/ ••••• /D/ßAM 8232 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
liffern) 

(Name 
oder Kurz
zei.chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu 
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

gefährliche Güter 
!II verwendet wer-

dürfen nicht über-

I I) bzw. 
I ll) 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

z 407 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbah n - Zen tra lam t 
Hind en (West f) 

Z U l A S 5 U N G 5 S C H E l N 

Zulassungs-Nr. 823 3/ 0A1 

für di e Bauart e iner Ve r packung z ur He förde rung 
gefährlicher Güt er 

1 

2 

3 

4 

Re chtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach -Lube ca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

mit 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberic·ht Nr. 99 209 vom 02.05.1983 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 99 209 vom 12 . 07.1983 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß di.e Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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unter 
nach 

6 

7 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8. 5 

9 

10 

Fe r t igung 10n ierpa cK un gen 

1\/a:::n aer· i i J ~JB .i OS::lf!!le r J Bauart dü r fen Verpackungen 
s e r i e n m ä 8 i ':1 q e f c · l · r p:. w a :- J :':_· r: • Pe r ~;,.:: : ;.. '~ ~ l ~ p r' rr •. 1 e 
q ~ w e. !1rle 1 3t E' oi u af.. bei den serientrJfi b· g ge --·ertig·· 
ten Ve r pa c'< u ngen d i e für die Bauar t !·estgP l egten 
Anf~ r derun g e n er f üll t sind e 

" ennzei chnung 

Di e nach der 2ug e la ssenen Bauart ser1en~äB ig 
fert igt en Verpack u ngen sj nd daue r h af t u n d 
sicn t b ar wi e f olgt zu k e nn7 e ichnen: 

~I D/AO R / 0Al/il . 8/350 / • • • •• /D/ ~AM 
(He r s te ll ungs -

8 23 3 •• , • •••• 
(Naf'le 

J8hr, nur d ie 
letzten bei den 
Zi ffern ) 

oder Kurz
ze lC hen des 
Herstelle r s) 

Auflagen über die Verwendung der Ve ~packung 

Oie nach der zugelassenen Bauart seri enmäßig ge
f ertig te n und entsp r echend Nr o 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen fü r g e fä hrliche Güter 
v erwendet werden, wenn für sie n ach den Vor 
schri fte n de r GGVS/GG VE solche Verpa ck ungen zu
lä ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den . 

Die Grenz Jate n für den Inhalt 
schri tten werden. 
Die Dich te der Füllgüter darf 

gefährli c he Güter 
I I I ve rwendet wer-

dürfen nic ht über -

1 ,80 g/cm' ( Verpackungsgrupp e I I) bzw. 
2,7 0 g/cm 3 ( Verpackun g sgruppe !I!) 
nj_cht überschreiten . 

Der Gesa mtüb e r d ru ck ( d. h. Dampfdruck de s Füllgu 
tes und Partiald ru ck von Luft ode r sonstigen 
i ne r ten Gasen, vermi nder t um 100 kPa ) bei 55 °C 
dar f 233 k Pa nicht übe rschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nac h dies e r Bauart mu ß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für d ie Uber wa chu ng der Fertigung von 
Ver packungen zur Befö rder ung gefährliche r Güte r 
(T RV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562 , 
d urchgeführt we rd en. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß na ch wei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demje nigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

fe stgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförde rung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.03 . 1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8234/ 0 A2 

für die ßauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnuny über die inner ..-;taatlic he und qrt~ttZ

überschreitende Beförderunu gefährlicher Güt e r 
mit Eisenbahnen (Gefahr,Jutverordnung [isen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( tlGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 1,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspre c hen, d;e 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 648 1. Nachtrag vom 
06.10 ,1983 der Bundesbahn- versuchsanstalt Minden 
(Westf} einer Bauartprüfung nach de m Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieb e ne Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfü llt werden, zugelt1ssen . 

fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Baua r t dürfen Ve rpackunyen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den ser'ienmäßig gP.fertig
ten Verpackungen die für d ·:e Bauart fest.yelegt.en 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

RID/ ADR/OA2/Y2/S/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 234 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r s t. e 11 e r s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die na ch der zugelassenen Bauart serienmäß ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu 
lässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
Ill verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

Die Bruttohöchstmasse darf 
1,50 kg (Verpack ung sgruppe I!) bzw. 
2,30 kg (Verpackungsgruppe !!!) 
nicht überschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht. den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St raße (A OR-Üb e reinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackung e n 
zur tlefürderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i.m "Amts- und Mit
teilungsblatt. der Bundesan s talt für Mat er ialprü
fung, ßerlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 823 5/0A l 

für die Bauart ei.ne r Verpackung zur ~eförderung 

gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über di.e innerstaatliche und gr e nz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge f ahrgutverordnung Eisen
bahn - GGV[) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sc hmalbach - Lubeca AG 
3370 Seesen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

6 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbar em 
Deckel. 

Nennvolumen: 0, 28 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dl.e 
gemäß Prüfberic·ht Nr. 99 857 der Bundesbahn-Ver
suc h sans talt Minden (Westf) vom 24 .10. 1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werd en, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s er i e n m ä 8 i g g e f er t i g t werden. Oe r He r stelle r m u B 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe s tgele gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

z 409 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

HlD/ADR/OAl/Y /100/ •••••••• /D/BAM 8235 •••• • •• • 
(He rs te llu ngs- (Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig si.nd. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe 1 I oder 
den. 

gefährliche Güter 
1 I I verwendet wer-

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter dHrf 
1, 2 g/cm' ( Verpackungsgruppe l I) bzw. 
1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertlgung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(THV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung de1njenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die ~auart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für di.e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem [uropdischen Übereinkommen über die joter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblaU der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden_._ 22.03.1988 
, I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8236/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBL. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. Die Öffnung 
einen Eindrückdeckel 
Klammern gesichert. 

mit nichtabnehmbarem 
im Deckelring wird durch 
verschlossen und mit drei 

Nennvolumen: 0,42 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. 99 585 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.08.1983 je
doch Ausführung 1 (3 Halteklammern) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den se ri~nmäßig gefertig
ten Verpackungen di.e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RlD/ADR/OAl/Y /100/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8236 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäAig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe !I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I!) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe !Il) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien fUr die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin" (lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden 1 22.03 .1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8237/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur ße fö rde rung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

J 

4 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. Die Öffnung 
einen Eindrückdeckel 
Klammern gesichert. 

mit nichtabnehmbarem 
im Deckelring wird durch 
verschlossen und mit v i er 

Nennvolumen: 0,42 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrUfbericht Nr. 99 585 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.08.1983 je
doch Ausführung 2 (4 Klammern) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GCVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

B 

8. 1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen ßaCJart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefert i.gt werden. Der Hersteller muA 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Yl.S/100/ ••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8 2 3 7 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen fUr 
der Verpackungsgruppe l I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' -(Verpackungsgruppe I!) bzw. 
2, 70 g/cm' ( Verpackungsgruppe 1 I!) 
11icht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht. überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwenduny der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einset.zt/befUllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht der1 in 

der Ordnung für die internationale Eisenbah nbe
förderung gefährlicher GUter (RIU) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und ~1it

teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU 
fung , Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht.. 

4950 Minden, 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesba hn - Zentralamt 
Hinden ( West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Wr. 823 8 /0AZ 

füc d i e Bauar t einer Verpack ung Befö rd erung 

gefä h rli cher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 .4 

z 412 

.. 

Verordnung (jber die innerst a a tliche und grenz
über schreitende Beförderun g gef ährlich er Güter 
mit Elsenbahnen (Gefahrgutve ro rdnung Ei sen 
bahn - GGVE) vo m 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 15 60) 

Antragste ller 

Schmalbach - Lub eca AG 
3370 Seesen 

Besch r e ib ung der Bauer t 

Fe i ns t blechve r packung mit abnehm b arem Decke l. 

Ne n n vol ume n : 0~7 5 Liter 

An for de r ungen a n die Bauart 

Die Ba u a rt muß den Baumustern entsprechen, die 
g emäß Pr üfberic h t Nr . 99 104 de r Bu ndesbahn - Ver 
suchsans t alt Minden ( Westf) vom 21.04.1983 einer 
Ba u artprüfung n ach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zu lassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr . 3 beschriebe ne Bauart wird unter 
Voraus se tzung, daß die An forderunge n nach 

4 erf ü llt wer den, zugelass en~ 

Fe r tigu ng von Verpa ckungen 

Na c h der zugel assenen Bauart dürfen Ve r pack un g e n 
se ri e nmäßi g gefer t igt we rd e n . De r He r ste ller mu ß 
gewährl e isten, daß be i den s e r ie nmäß i g ge fert i g
ten Verpackungen die für d i e Bauart fe s tgelegten 
Anforde r ungen erfüllt s i nd. 

Kennzeichnung 

Die nach der zuge la ssenen Bauart se r ie11mäßig 
f er t i gten Ve rpack u nge n si nd da ue rh a ft und 
si cht bar wie folg t zu kennzeichnen : 

8 2 3 8 • ••• •• •• 
(Na me 

ge 
gut 

R I D/ AD R/O A2 / Y 2/ S/ ••••• • • •• /D/ß AI1 
(Herst e llung s 
jahr, nur d i. e 
letzt e n bei d e n 
Ziffern ) 

od er Kurz
ze ic he n des 
He r s t e l l e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart s eri e nm äßi g ge
fertigten und ent s prechend Nr . 7 gekennz e i c hn e 
t e n Verpackungen dürf e n für gefährliche Güter 
verwend e t werden, wenn für sie na c h de n Vor
schriften de r GGVS / GGVE s olche Verpa ck un gen zu
l ä ssig s i nd. 

Di e Verpackungen dürfen für 
de r Verpackungsgruppe I I od e r 
den. 

g e fährliche Güt e r 
III verwe ndet we r-

Die Grenz d aten für d en Inhal t dü r fen n ic ht üb e r
schritten werden. 
Di e Bruttohöchstmasse darf 
1,86 kg ( Verpackungsgruppe I!) b zw . 
2 , 78 kg ( Verpackungsgruppe I I I ) 
n i cht überschr ei ten . 

Die Üb e r wa c hung der Fe rt ig ung von Ve r pac ku n g e n 
nach dieser Bauart muß nach den ''T e chnisch e n 
Ric htlini e n für die Überwachung d e r Fert i gung von 
Verpackungen zur Beförde rung gef ä hrl i ch e r Güter 
( TR V 001)" - Verkehr s bla t t He f t 16, 1987, S . 562 , 
dur c h ge f ührt wer de n . 

9 Der i11 Nr . 2 genannte Antragstel l er muß nachwei s
bar sicherstellen, daß a ll e Aufl~gen i.iber die 
Verwendung der Ver p ack ung dem j enig e n, der die 
Verpackung fUr Gef ahrgut einse tzt/0 efGl lt, be
k annt sind. 

10 Sonstig e s 

10 .1 Di e Bauart entspricht den i n 

der Ordn ung f ü r die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inte r 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR - Übereinkommen) 

festgelegte n Prüfanforderu n gen für Verpack ungen 
zur Beförderung gefährl ic her Güter. 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung bleib t vo rbehal 
ten. 

10 . 3 Uieser Zulassu n gsschein wir d im "Amts - und Mit
t eilungsblatt de r Bu ndes an sta l t für Materia l prü
fung, Berli n" ( I SSN 0340 - 755 1 ) v e r öffe n t licht. 

4 9 50 Hin d en , 22.03 . 19 8 8 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bund esbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U L A S S U N G 5 S C H E I N 

Zu la ssungs - Nr. 823 9/ 4G 

für di e Bauart einer 
ge fährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1987 - Ausnahme E 18 - (BG Bl. I, S. 1651 ) 

Antragsteller 

Baiarsdorf AG 
Unnastraße 20 
2000 Harnburg 20 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4 . 1 

4.2 

5 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit 606 Aero
soldosen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 2489 / 88 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandpackung e. V. ( BFSV), 
Institut für Export-Verpackung an der Fachhoch
schule Harnburg (IFE) vom 13.01.1988 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage aus GGVE 
unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Vorausset z un g, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~0\ 4G /Y 98/5/ ••••••••••••••••• /D/ BAM 8239 ••••••••• 
~ ( Herstellungs- (Na me oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen 11 oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 97,5 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 ) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~, 26.02.1988 , 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

~LL, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8240/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560 ) 

2 Antragsteller 

} 

5 

6 

7 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappten Spannring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum : 27 bis }2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 356 4. Nachtrag vom 
21.10.1987 der Bunde sba hn-Versuchsanstalt Mind en 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 bes c hriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u") 1A2 /Y 35/S/ ••••••••••••••••• /D/BA M 8240 •••••••• 
\._!':' ( Her s tellungs- (Na me 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Hersteller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verp•ckun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen 11 oder I1! verwendet 
werden. 

Die Grenzd•ten für den Inhalt. dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 35 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrshlatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnb e 
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 
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dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförde rung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf die s er Zula s sung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungshlatt der Bundesanstalt für MatArialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 29.02.1988 

. ' ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8241/13H2 

für die Bauart eines flexiblen II3C ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

J 

5 

6 

7 

z 414 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGHl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Intapac Verpackung GmbH, 2808 Syke 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 764 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1988 einer 
BauartprUfung nach den ''Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
!BC-TRJBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147) " un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart fe·stgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali 
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

: 13H2/Y/ •••••• /D/ ••• • •••• BAM 8241 / 4000 / 1000 
','I ( Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die 
der 

flexiblen IBC dürfen für 
Verpackungsgruppe I I oder 

gefährliche Güter 
I I I verwendet wer-

den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß s1e 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den Vorschriften der 
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle 
festgelegt sind. 

UN
IBC 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind,n, de~ 29.02.1988 

/k.._J~ 1'-L\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8242/3Hl 

für d j_ e Bauart einer 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme E 22 -
(BGBl. I, S. 1612) 

2 Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

3 Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 



4 

5 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 582 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.02.1988 einer 
Bauartprüfung n·ach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u\ 
~_.) 3Hl/X/250/ •••••••••••••••••• /D/BAM 

(Herstellungs-
8 24 2 ••••••••• 

(Name 
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
li oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II bzw. !!'I) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 
mit Tensiden 
''Divosan Forte Plus'' 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

35 

gern. im BZA Minden hinterlegten Rezepturen 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •e beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhanges 
A.l der Anlage zur GGVS sein. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mä Bigen Vorgängen keine Ge fahren durch e l e k t ra
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 

9 

10 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenb-ahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinko1nmen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird ]m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für 11ateri.alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340:)-H:I;;1,-,4'.eröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8243/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme E 22 -
(BGBl. I, S. 1612) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 583 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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7 

N.a.8 )1 o.:.. .. l. •.J I)Eiasscnen Ba ua r t d J;."" f en '.J E rp a cVt..n1J 2r. 
s<:'! r .:...:: ·--~~r:~S..t..g ;tefc:;rt~ gt ,.;ccdc ;"i .,. Dc.: ':.· t-'·,: :; t e l! er 1T. L 8 

gew;:i; h .. l ~is t.6n 1 daS bei aer. 3 et~2i, r;c. t,_g iJ2:fer t ig
te n Verpack 1n gen die f~r d ie 8B ua..:- t f estgel e gten 
An f nroe r ungcn e r fG!lt sir 1 ~ . 

Die . . 1 c. h ue r zu gelass e re.-. Br. ..... E.rt s -2- i<:'"_r~ßig ge~

fe rti g~en Vc r p a :: k u n 16 1\ s :~ :~ce·:.· ,.. (1.J gut 
s i chtbar wie f olgt z u k e nGZel c nnc~l ~ 

( U .)3H l/X/250/ • •• • •• •• ..•• ••• . • ,. , [;/6 A•· 82 1:> •• " • • , • • • 
....... ~ (Herstellung s -- (Na rr e 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 15 1 2 (l) e) 

nJ e r Kur z
;~ eiche n des 
nar-s te~ 1 ers) der An l. zu: GGVE) 

Die nach der zugelassenen Bauart serj enmä8i g ge
f e r t i. gten und e n t sp r echend Nr. 7 geken n zeic hne 
t en Verpackungen dürfen für ge f ä h r l i. ch~ Güter 
verw en de t we r d e n , wenn fü r sie n ach d e n Vo r
se h r i. f te n der GGVS/GGVE/GGVSee so l ch Ve r packu n 
gen zulä s sig sind . 

Die Ver packung en dürfe n 
der Verpa ckungsgruppe i, 
werd e n. 

für g efähr l ich e Güter 
II oder iii ver we ndet 

8.3 Die Grenzdaten für den I n halt dürfe n nicht über
schritten werdenu 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10 .l 
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Die Di chte de r Fü l lgüter d ar f 
1,12 g/cm 3 (Ve rp a c k ungsgru ppe I , I I b zw . 11 1 ) 
njcht übe rsc hr eitenu 

De r Ges am t ü berdruck (d. h. Dampf dr uck des Füllg u 
tes und Partialdruck von Luft oder s ons t i g e n 
inerten Gasen, vermindert um 100 k Pa) be i. 55 °e 
da rf 1 66 kP a nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschri eb e ne Baua r t hat die ßau
artp rüfu ng mit f ol g enden St o ffe n bestanden: 

Bezeichnung 

Peres s igsäure 
mit Tensiden 
"Divosan Forte Plus" 

St off d er Anlage 
Konzen- zur GGVE 
trat .ion Klasse Ziffer 

5.2 35 

gern . lm BZA Minden hinterlegt en Rezepturen 

Oi.e Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Fül lgütern beständig 

Der Nachwel. s zur 
träglichkeit muß 
Wissenschaft und 

Feststellung der chemischen Ver 
nach dem anerkannten Stand von 

Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •e beständig i.m Sinne 
der Prüfvorschriften l.n Rn 3152/1 des Anhanges 
A. l der Anlage zur GGVS sein. 

Bel Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen kel ne Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der . Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RIO ) 

Eisenbl!hnbe-

dem Europäischen Über einkommen über die int er -
rt5 t iona le Be f ö r de ·unq gefährl ich er r ·j 4.er B u f de r 
Straße (ADR-Ühereinkom men ) 

de m i nt ernatlonalPn Übereinkom men des Seever
kehrs ( IMDG-eode ) 

d e n Empf e hlung e n der Verei n t en Na ti onen 
über d ie Be f örderung gefährl ic h e r Güt er 

(UN ) 

f estge le g ten Prüfanford e rung e n für Ve r p a ckungen 
zu r Bef örd e rung ge f ä hrl ic he r Güter . 

1 0 . 2 Ein Widerruf d ies er Zu l as sung b leib t vo rbeha l 
t e n . 

1 0.3 Dieser Zula ss ung s sch ei n wird im "Amts- und Mit
t e ilungs b latt der Bunde s anstal t für Ma te ri al p rü 
fun g, Berlin" ( I SSN 0340~eröffe nt lic ht. 

4 9 50 Minden, 10.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8244/lH2 

für die Bauart eine .r Verpackung zur Be för de rung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 67 320 Drulingen 
Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Fa8 aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am StoB überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen : 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 690 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf) vom 04.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschi:"iebene Bauart wi .l:'d 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt si.nd . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lH2/X195/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8244 •••••••• 
( Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
vetwendet we r den, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sin d. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I! 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 195 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

J 

5 

6 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 bis 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern en tspr echen, die 
gemäß Prüfberic·ht Nr. 
105 690 vom 04.03.1988 und 
105 690 1 . Nachtrag vom 12.04.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst eller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

10 Sonstiges 7 Kennzeichnung 

10.1 Die ~auart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei.senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit.
teilungsbiatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 14.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

1. Neufassung zu• 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8244 / 1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 67 320 Drulingen, Frankreich 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt e n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
~ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

120 Liter Bauart: 

CUJ 1H2 /Xl95/S/ .........•....•. /D/BA M 8244. 
~./ ( He rstellungs- (Name 

jahr, nur di e oder Kurz -
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers ) 

150 Liter Bauart: 

( U j lH2 /X26 5/ S/ .......•.....•.. /D/BA M 8244 ....... . 
\._n / (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 ( 1 ) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Hersteller s) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennz eichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE /GGV See solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder 1 I I verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
195 kg (120 l Bauart) 
265 kg (150 1 Bauart ) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /be füllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
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dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

fe s tgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.04.1988 
I 

I ' ·' I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8245/3Hl 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Be fö r de rung 
gefährlicher GUter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatl i.che und grenz
Uberschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Elsenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 BrUhl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kun s ts t.o f f mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrUfberitht Nr. XXIX/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 BrUhl vom 26.11.1987 ei.ner BauartprU 
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig ·gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

7 Kennzeichnung 

' u\ 
\._V 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3H 1/Y 2.1/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

8245 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
sehrt ften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe li oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der füllgUter darf 
2,10 g/cm' (Verpackungsgruppe li bzw. III) 
njcht überschreiten. 

Der GesamtUberdruck ( d. h. Dampfdruck des füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht Uberschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8.7 

8.8 

9 

Bezei.chnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenUber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den fUllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vo.-gängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Ri chtllni.en fUr die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befUllt be
kannt si.nd. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den i.n 

der Ordnung für die i.nternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
ne ti.onale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

( UN) 

festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.03.1988 ----



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8246/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4.1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
.überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

W. Neudorff GmbH KG, 3254 Emmerthai 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kiste aus 
aus Pappe 
packung. 

Pappe als Außenverpackung und 6 Kisten 
mit Dosen aus Weißblech als Innenver-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. 105 851 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X9/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAI1 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8246 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
He r s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 8, 8 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 

8.6 

9 

10 

10.1 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
d ie zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- un-d Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, _ _l6.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8247/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

4.1 

4.2 

Verordnung über die innerstaatl.iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

W. Neudorff GmbH KG, 3254 Emmerthai 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 3 Kisten 
aus Pappe mit Dosen aus Weißblech als Innenver
packung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. 105 852 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.l ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 
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6 

Zul a ss •t ng 

D.t6 untc:.. Nr· .. ) beschr iebene Dau er~.. ·~ l.o.'d 

de r Vo:r9ussetz u .. 1gt 1aß die Anfo rd e r un gen 
Nr ~ 4 er t Gl lt we rden , zuge l as~ ~ n, 

fert ig ng vo n Ve rpackungan 

u t e r 
na c h 

Nach der zug el :::sE> n en Bauart dürfen Verpackungen 
serier,mäBig gefertJ g t werden .. Der Hers tel ler muß 
ge~ä'1 r leist e n, daß b<>i den se r ie nma8 i g ge fer t ig
ten Verpac kunge" die für ci e ßa La rt f e segelegten 
Anforde r u ng en erfü J t Sl, d.· 

7 Ke n Zeic h nung 

. 

Di e na c h de r 7uge las sene n Be uar t serlenmäßtg ge
ferti gte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fol gt zu kennzeichn e" : 

( 4 G/X5/S/ ••••••••••••• • • •• • • /D/BAM 8247 ••••••• 
(Nam e ode r 
Kurzzei
chen des 
He r stellers) 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8 .5 

8.6 

(He rs tellun gs-
jah r, nu r d ie 
beid en l et zten 
Ziffern) 

Auflage n über die Ve r wen du ng der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serien mäßig ge
fertigt e n und e ntspre chend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen d ürfen für gef ä hrliche Güter 
verwendet werde n, wen n für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe 1, 11 oder 111 verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versa nds t ückes darf 5,0 kg 
nicht über schreiten. 

Wird die zugelassene Verp ac kungsbauart als zusam
menges etzte Verpackung - auch mit anderen als 1n 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet , muß nachweisbar sicherge
s t ellt sein, daß die zusammeng es et zt e Verpackung 
mi t den Innenv erpacku ngen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (1MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nden (llestf) 

Z U L A 5 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8248/0A2 

für die Bauart ei ner Ver packu ng zur Beförderung 
gefä h r liche r Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb e rschreitende Beförderung gefährlicher Güte r 
mit Eisenbahnen (Ge fahr gutvPr ord nung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 3,27 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß · den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 704 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.01.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst·el1er muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

R I D/ AD R/O A2 / Y 4/ S/ ••••••••• / D / BAI~ 
(Herstellungs-

8248 •••••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

( Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I 1 oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie Bruttohöchstmasse darf 
3,6 kg (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
5,4 kg g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9 

10 

lD.l 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden {Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8249/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gü ter 

1 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Decke 1. 

aus Kunststoff mit 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß· den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 421 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden {Westf) vom 05.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig ge fertigt werden. Der He rs t ·e lle r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

w 3Hl/Yl.3/200/ ••••••••••••••• /0/BAM 
{Herstellungs -

8249 ••••••••• 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8.7 

8.8 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri. enmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) • 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
.inerten Gasen, ve rmindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laven tin ) 

UN-Nr. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpacku ngsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit ei nem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betri.ebs
mäßi.gen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach de n ''Technischen 
Rjchtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di.e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den i n 

der Ordnung für die internationale Ei.se nbahnb e
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die •inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

z 421 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i.m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18.03.1988 

~A 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8250/0A2 

für die Bauart ei.ner Verpackung zur ße fö r de runy 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 1,1 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 605 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.08.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

z 422 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mu8 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungerl sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

R!D/ADR/OA2/Y2/S/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8 25 0 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe Il oder 
den. 

gefährliche Güter 
lll verwendet wer-

8.3 

8.4 

9 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
1,55 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,33 kg (Verpackungsgruppe lll) 
nicht überschreiten. 

Die Üterwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 0 l) " - Verkehrs b 1 a t. t He f t 16 , 19 8 7, S. 56 2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter Huf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde_n--! __ 22.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 825l/OA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för de rung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

grenz 
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 1,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 619 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.11.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daB die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelas sene n ßauart se ri en mäßig ge
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und gut 
sic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

HID/ADR/OA2/Y2/S/ ••••••••• /D/BA I1 8251. ••••••• 
(Her~tellungs

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lä ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
111 verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
1,59 kg (Verpackungsgruppe 11) bzw. 
2,39 kg ( Verpackungsgruppe II!) 
nicht überschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" .- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be 
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (R!D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8252/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

J 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB l. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Jnnengefäßes, die durch zwei 
2"-PE-Schraubstopfen verschlossen werden . 

Nennvolumen: 204 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 948 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.03.1988 m1t 
einer Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 
von 3,1 kg einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muB 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen di.e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fer t.i gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1A1/X2.0 / 400 / •••••••••••••• /D/BA M 8252 •••••••• 
(Name ~ ( Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung de r Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
li 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3 , 00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !I) bzw. 
4,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nj.cht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

z 423 



8.5 

9 

.inerten Gasen, vermindert um 100 kPa ) bei. 55 °C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtl i nien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 01) " - Verkehrs b 1 a t t He f t 16, 19 8 7, S. 56 2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8253/lAl 

für die Bauart el.ner Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatli.che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Innengefäßes, die durch zwei 
2"-PE-Schraubstopfen verschlossen werden. 

Nennvolumen: 204 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 948 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15 . 03.1988 mit 
einer Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 

von 4,0 kg einer Bauartprüt"ung nach dem Anhang 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 bes c hriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sj_chtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu' 'llAl/X2.0 / 400 / •••••••••••••• /D/BAM 
\..!!) ( Herstellungs-

825 3 ••••• 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fert .igung von Verpackungen 
11ach dieser Bauart muß nach den '•Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be Förderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die .internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hinden, 21.03.1988 -r::A 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8254/lAl 

für die Bauart ein er Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Innengefäßes, die durch zwei 
2"-PE-Schraubstopfen verschlossen werden. 

Nennvolumen: 204 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 948 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.03.1988 mit 
einer Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 
von 6,1 kg einer Bauartprüfung nach dem Anhang 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene l:lauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1Al/X2.0/400/ •••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

825 4 •••• • ••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I!) bzw. 
4,50 g/cm' (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

8.5 

9 

10 

.inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die i.nternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nati.onale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seev er-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung blei.bt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentLicht. 

Hinden, 21.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Vest f) 

Z U L A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. B255/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC Untermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

EPS Spare Parts GmbH, 
Neumannstraße 2, 4000 Düsseldorf 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 100 588 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 
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5 

6 

7 

Cu_-1 
n .· 

B 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IßC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Y /D/ ......••..•...•.... BAM 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der 11 TH 
IBCf 001") 

8255/4000/1000 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche ·Güter 
I I I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen !SC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Oie physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde~ den 24.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8256/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

J 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl.iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Friedsam GmbH 
4047 Darmagen 11 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nicht abnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innenbehälter 

Fassungsraum: 201 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 711 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Oie Fässer müssen aus einer Serie stammen, 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. ß. 
RIO, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer 
sen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

Zulassung 

vor 
nach 
müs-

Die unter Nr. 3 beschriebene l:lauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\ lAl/X/250/ 
\..~) 

............. /0/BAI~ 8256 ....... . 

8 

8.1 

8. 2 

(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder II I verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (VerpackungsgruP.pe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe lii) 
nicht überschreiten. 



8.4 

8.5 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchqeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hinden, 25.03.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S 5 e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8257/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl.iche und 
Oberschreitende Bef6rderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Friedsam GmbH 
4047 Darmagen 11 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Stahlblech mit nicht abnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innenbehälter 

Fassungsraum: 201 Liter 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 712 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. 8. nach 
RID, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer müs
sen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU)' 1A1/Xl.6/250/ ............... /D/BAM 8257 ....... . 
\!J ( Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be Förderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 
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f es tgel eg t e n Prüfa n f ord e rungen für 
zur Bef ö r de rung ge f ä hr li c he r Gü t e r . 

Verpackungen 

10 .2 Ein Wid e r r uf di ese r Zul ass ung bl ei bt vorbeh a l
t en . 

10 . 3 Di e s er Zul ass ung ss ch e in wi r d im "Amts- und Mit
t e ilungsblatt der Bunde s an s talt für Materialprü
fung, Berli n " ( l SSN 0340-7551) veröffentlicht . 

49 50 Hinden, 25 . 0 3 .1988 
") 

l (vif"[,_,, i / 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8258/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

5 

Verordnung über die innerstaatLiche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
6050 Offenbach am Hain 1 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen Stäh
len mit nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 400 bis 420 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemä8 Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 400 
bis 420 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Hinden (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

Ver
wie 

~ lAl/Y/250/ •• • •• •• •• • • • • /D/BAM "-V (Herstellungs-
8258 ••• •• •• • 

(Name 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

7 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

7.1 
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Die der zugelassenen Bauart entsprechenden UF\.d 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

7. 2 

7 . 3 

7.4 

8 

9 

9.1 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder II I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

Der in Nr . 2 genannte Antragst e ller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der di e 
Verpackung für Gefahrgut einse tzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

9.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und tüt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.03 . 1988 
. .---, 

I' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8259/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
6050 Offenbach am Hain 1 



' 

5 

6 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus Ferritischen oder austenitischen Stäh
len mit nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 200 bis 225 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 200 
bis 225 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Hinden (Westf) vom 09.11.1967 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

f~\ lAl/Y/250/ •••••.•.•.••• /0/BAM 8259 ••....•• 
~ (Herstellungs- (Name 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

9 

9.1 

9.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
I!! verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I! bzw. !!! 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden~5.03.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H [ I N 

Zulassungs-Nr. 8260/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1965 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
6050 Offenbach am Mein 1 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus Ferritischen oder austenitischen Stäh
len mit nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 300 bis 350 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 300 
bis 350 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Hinden (Westf) vom 09.lltl987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~ lAl/Y/250/ ••••••••••••. /0/BAM 6260 ••••..•• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

7 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder 1!1 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11 bzw. 111 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 
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9 

9.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen de s Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

9.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25 . 03.1988 

puAL< .f..( 
'/ . 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8261/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 

2 

J 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
6050 Offenbach am Main 1 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus Ferritischen oder austenitischen Stäh
len mit nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 100 bis 125 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 100 
bis 125 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.11 . 1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Kennzeichnung 

Z430 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen : 

aJ lAl/Y / 250 / ••••••••• • •.• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8261. • .•••• • 
(Name 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7 . 4 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (I55N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~~· 25.03.1988 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8264 / lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
l icher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 

die innerstaatliche und 
Beförderung gefährlicher 

grenz
Güte r 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

mit Eisenbahnen (Ge f ahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(8GB1. I, S. 156 0) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Eisen -

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspreche n, die 
gemäß 
Rapport No. 85;1072 vom 04 .0 6 .198 5 

87.1168 vom 12 .10.1987 
87.021 vom 25.06.1987 

des Instituts TNO vor verpakking 
eine r Bauartprüfung nach dem Anh ang V d e r Anlage 
zu r GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anforde rungen 
Nr. 4 erfü ll t werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zuge la ssenen Bauart dürfen Verpac k ungen 
serienmäßig ge f ert i gt werden. Der Herste ll er muß 
gewäh rl eisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die f ür die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wi e folgt zu kennzeichnen: 

(u\1Hl/Xl.3/250/ ••.•..........• /0/BAM 8264 •••••.... 
~ (Herstellungs - (Name 

datum nach oder Kurz -
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE ) 

zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8. 3 

8 . 4 

8.5 

8. 6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE /GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Ve rpackungen dürfen 
der Ve rpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I! oder !I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüt e r darf 
1,26 g/cm' (Ver packungsgruppe I) bzw. 
1,90 g/c m' (V erpackungsgruppe !I bzw. III ) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN- Nr. 

Wasser 

Salpetersäure 2031 
n-Butylacetat 1123 
Kohlenwasser- 1300 
s tof fgem i sch 
( White Spirit) 
Net zmittel-
lösung 
( Laventin ) 

Konzen 
t ration 

55 % 

5 % 

Sto ff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 2b) 
3 3lc) 
3 3 2c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 . 7 

8. 8 

9 

10 

10.1 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisba r gegenüber den Füllgütern beständig 
sein . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Tecnnik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei bet ri ebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statisc he Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001 ) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß al l e Auflagen über die 
Ve rw end ung der Verpackung demJenigen, der die 
Verpacku n g für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Ba uart entspricht den in 

der Ordnung für die inte rn ationale 
förderung gefäh rl icher Güter (RIO) 

Ei senbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Ü bereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs ( IMDG-eode) 

den Empfehl un gen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförder un g gefähr l iche r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Befö rderun g gefährlicher Güte r. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zul assung bleibt vorbehal 
ten. 

10 . 3 Dieser Zulass un gsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt d er Bundesanstalt für Materialprü
fung, Be rlin" ( ISSN 0340-7551 ) verö ffentlich t. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden {Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8265/4D 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

J 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sonderabfall L 3 
Industriestraße, 4405 Appelhülsen 

Beschreibung der Bauart 

Sperrholzkiste als Außenverpackung mit einem in 
der Kiste befestigten Einsatz aus Stahlblech , 
einem Kunststoffgefäß als Innenverpackung und 
Füll- bzw. Polsterstoffe. z 431 



4 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8.4 

ß.5 

8.6 

9 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 602 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~~ \ 4D/X98/S/ .••••••••••••• /D/BAM 8265 ••.•••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten 
Ziffern) 

chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, !I oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 98 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

Z432 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf die s er Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.03.1988 
'7 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S 5 U N G S S C H E I N 

Zulsasungs-Nr. 8266/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel de Haen AG 
3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und sechs 
1 I-Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 641 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.01.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Xl3/S/ •••••••••••••• /D/BAM 8266 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten 
Ziffern) 

chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be Förderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden •. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin,, 30.03.1988
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8267/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

l Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

J 

Antragsteller 

Kunststoffwerke Draak GmbH, 
2090 Winsen/L. 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 12 Liter 

mit nichtabnehmbaren 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1D5 422 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. · 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig · gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\ 3Hl/Y/200/ ..•.......•••• /D/BAM 8267 •••••.•...•• 
~J (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,00 g/cm 3 (Ver
packungsgruppe II bzw. 111) nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die ßau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwas- 1300 
serstoffge-
misch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

z 433 



8.8 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hi~~n, 31.03.1988 

/. r ~ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8268/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

4 Anforderungen an die Bauart 

Z434 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88040 vom 
24.02.1988 der Fa. Bischof + Klein Verpackungs
werke in 4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

8.7 

9 

10 

Oi e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

n

u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ .••.•.•.•••.•••• /D/BAM 8268 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werdena 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 08.04.1988 
<I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8269/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl.iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengeric h 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststarfolie 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entspreche'n, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88039 vom 
23.02.1988 der Fa. Bischof + Klein Verpackungs
werke GmbH & Co. in 4540 Lengerich einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serien mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y22/Sj .••••••.••...... /D/BAM 
(He rs te llungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8269 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
sehr i ften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8.7 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.. 

4950 HindepJ 08.04.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8270/1A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Sulo, Eisenwerk Streuber & Lohmann, 4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 219,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 246/87 und 248/87 der 
Hoechst AG Ressort Beschaffung Beschaffungsläger 
Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 
vom 01.09.1987 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 
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5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~1J1A2/X25D/S/ • ••••••••••••.•• /D/BAM 8270 .•••.••.. 
'- -- -· (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 250 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~ny 05.04.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8271/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
2090 Winsen 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Kunststoff. 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 645 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi.nden (Westf) vom 12.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lHl/Y/100/ .•....••...•...••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8271. .•..•••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,814 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. Ill) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 
(Brennspiritus) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

94 % 3 3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglic hkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~n, 21.04.1988 

J, ' I ;J, " .. ;l I . 
{"f..{, , •--~~ "' ""'-{ V!..-'-' I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8272/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 (BG Bl. I, S. 1612) 
Ausnahme E 44 

2 

3 

Antragsteller 

Betrix Cosmetic GmbH & Co. 
6072 Dreieich 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und vorver
packte Parfümerieprodukte als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4. 2 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 896 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\4G/Y15/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8272 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 
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dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind.,, 11.04.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (West f) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8273/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

J 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBL I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kraul & Wilkening u. Stelling, 
3000 Hannover 71 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
200 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Kennzeichnung 

Z438 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8273 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

7 

7.1 

7.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

7.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

7.4 

8 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

9 Sonstiges 

9.1 

9.2 

9.3 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 14.04.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8274/481 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för de rung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH, 8120 Weilheim 

grenz
Güt.er 

Eisen-



3 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung . 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 657 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Wes tf) vom 23 . 03 . 1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpac kungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( 
u\4Bl /X 58/5/ ................. /D/ßA I1 
n) (He rstellungs-

8 27 4 ...... . 
(N ame oder 

Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

9 

10 

10. 1 

'·· jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verp ackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 
58 kg (Verpackungsgruppe I) bzw. 
83 kg (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam is·t wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 1'Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpack ungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpacku ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (A DR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (I MDG-Code) 

den Empfehlungen der Ve reinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 14.04.1988 

{tq 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H [ I N 

Zulassungs-Nr. 8275/4Bl 

für die Bauart einer Verpac kung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGill. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH, 8120 Weilheim 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 858 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden {Westf) vom 23.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfü llt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

f U\ 4Bl /X l8 3/5/ .•..•..........• /D/BA t1 
\..!:!_/ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern ) 

8 2 7 5 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 
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B 

8 .l 

8.2 

8. 3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährl1che Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 
183 kg (Verpackungsgruppe I) bzw. 
233 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
321 kg (Verpackungsgruppe 11I) 
nicht überschreiten. 

Wird dje zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die ~auart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter ( RID ) 

Eisenbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( 1MDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde") 14.04.1988 

fL' 'L. . .. ~~~ 
~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8276/481 

für die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

Z440 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE ) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, S. 1560 ) 

2 Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH, 8120 Weilheim 

J Beschreibung der Bauart 

4 

4 .l 

4.2 

5 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 859 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4:1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

B 

8 .l 

B. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

48l/Z313/S/ ........... ..... /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 2 76 .....•. 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpacku n
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 313 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muB nachweisbar sicherge
ste llt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muB nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 



10 

10.1 

10.2 

10.3 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.04.1988 
'I 

; I , I ~(.,~ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden ( llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8277/481 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för de rung 
gefährlicher Güter 

l 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BG8l. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH, 8120 Weilheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 975 der Bundesbahn-Ver
suchsanstan Minden (Westf) vom 29.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.·1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Bl/X28/S/ ••••.•.••••.•••.. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8277 ....... 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
Verpackungsgruppe I, I! 
werden. 

gefährliche Güter der 
oder I I I verwendet 

B .3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 28 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8278/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Herkules Verpackungswerke GmbH, Werk Natronag, 
3380 Goslar 1 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 990 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Hauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

f!!) 5Ml/Y21/S/ ....•..••........ /0/BAM 8278 •.•.•.•. '-V (Herstellungs- (Name 
· Jahr, nur die oder Kurz-

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

z 442 

letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe !I oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 20,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

D.ie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 

9 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung 'bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.04.1988 
• 1 

. I 

)i ,-\.··-· ' I. .. I/ I;.L. ~ 

' 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8279/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

.mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

Antragsteller 

Herkules Verpackungswerke GmbH, Werk Natronag, 
3380 Goslar 1 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 991 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

w 5Ml/Y26/5/ ......•.• . ....... /D/BAM 8279 • .. • ..•. 
( Herstellungs- (Name 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

10.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder IIl verwendet 
werdena 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

D'ie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

inter 
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung ·bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.04.1988 

7 
,f<uLt! ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8280/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560 ) 

Antragsteller 

Harald Michels, Humboldtstraße 5, 
5014 Kerpen 2 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87/57 110 der Bayer AG 
IN-ATÜ WT 2.2 Packmittelprüfung vom 09.02.1988 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigt~n Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

CD lH2 /X 75/S/ .. . .............. /D/BAI1 8280 ....... . 
(H erstellungs- (Name 

B 

8 .l 

8.2 

ß. 3 

8.4 

9 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) der zeichen des 
Anlage zur GGVE) Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 75 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. Z genannte Antragsteller muß 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen 
Verwendung der Verpackung demjenigen, 

nachweis
über die 
der die 

z 443 



10 

10.1 

10 0 2 

Ve rpa cku ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt si nd. 

Sonstiges 

Die Baua r t entspricht den in 

der Or dnung für die interna tionale Eis enbahnb e 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Über ei nkomm e n über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (AD R-Übereinkommen ) 

dem internationa len Übereinkommen des 
kehrs (I MDG - Co de ) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Natione n 
übe r die Beförde rung gefä hrlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanf orderungen für Verp ackungen 
zur Beförderu n g gefährlicher Güter. 

Ei n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10 . 3 Dieser Zu lassungssch ein wir d im "Amts- und Hit
t ei lungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Be r lin " ( ISSN 03 4 0 -7 55 1 ) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.04.1988 

ik~J,~/ {tL~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8281 / lH2 

Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

} 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 17.02.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Z444 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

(]) 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2 / Y255 /S/ ••.•••.•.•.••..• /D/ BAM 8281. ••.••• . 
( Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackung e n dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 11 oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 255 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muB nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlic her Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.04.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 82B2/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 



1 

2 

J 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Empac Verpackungs GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 905 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den a·au, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung ·und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKB!. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind~ 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart restgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

, u ' ·. 
{ ~ )13H2/Z/ ..•••. /D/ •••.•••• BAM 8282/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pk t. 7 d) s t e ll er s ) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexib l e 
IBC zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Fül l gut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Ant r agsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1D.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 19.04.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. B283/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC Untermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

[isenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl . I, 5. 1651) 

Antragsteller 

Gebrüder Friedrich, 3320 Salzgitter 41 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 1530/65-7 vom 11.07.1985 und 
1530/85 - 7 Nachtrag vom 19.12.1986 der Laborda ta 
Materialprüfanstalt Braunschweig abweichend je
doch ohne Auslaufstutzen entsprechend Zg. Nr. 
lOOlA einer Baoartprüfung nach den "Technischen 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulas
sung, die Kennzeichnung und die Verwendung von 
flexiblen IBC-TRlBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 
147)" unterzogen worden sind . 

Abweichend vom Prüfbericht beträgt das Volumen bis 
1000 Liter. Die Abmessungen Breite und Länge dür
fen nicht geändert werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Y/ .•.••• /D/ •.•.•••• BAM 6283/10800/ ••..•. *) 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt . 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

*) Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 6.3 zu berechnen. 

z 445 



8 

8 .1 

8.2 

8. 3 

8. 4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigt e n und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten fle xi blen IBC dürfen für gefährliche Güt e r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS /GGVE/G GVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für d e n Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Das Verhältnis von 
darf 1,00 kg/Liter 

Nettohöchstmasse zu Volumen 
nicht überschreiten. Die 
1000 kg nicht überschrei-Nettohöchstmasse darf 

ten. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen G•J
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen Il:lC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen . 

Die physikalischen Eige nschaften ( Masse, Korn
größe u s w. ) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 g e nannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar s icherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen !BC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entsp ri cht 
Empfehlungen, wie sie 
festgelegt sind. 

den Vorschriften der UN
im Kapitel 16 für alle IBC 

10.2 Fin Wid e rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 20.04.1988 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8284/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

z 446 

VEB Plastverarbeitungsw erk Schwerin 
DDR 2767 Schwerin-Sacktannen 

3 

6 

7 

Beschreibung der ' Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel ent
sprechend Zeichnungen 4650-1.4(0) 120 1-Wei t
halsfaß SR 450 und 4650-1.4(0) 120 1-Weithalsfaß 
SR 450 Kopfteil der Fa. VEB PWS 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 744 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.06.1987 ab
weichend entsprechend den Zeic hnungen 4650-1.4(0) 
der Fa. VEB PWS einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ll \ 1H2 /X l87/S/ ••.•..•.•••••••• /D/BAM 8284 ....•• •• 
\.V ( Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8. 3 

8.4 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
l etzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I! oder III verwendet. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sc hritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung 'bleibt vo rbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Am t s - und Mit
teilungsb la tt der Bund esanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffent li c ht. 

4950 20 .04.19ßß 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. ß2ß5/4G 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefa hr gu tverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Henke 1 KGaA 
4000 Düsse ldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 4 Beutel 
aus Kunststoffolle als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspreche n, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 095 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Ihnden (Westf) vom l4.04 . 19ß8 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G /Y 21 /S/ ...............•• • /D/BM1 
( Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern ) 

ß2ß 5 ...... . 
(Na me oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ß.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter 

ß. 2 

ß . 3 

ß .4 

ß. 5 

ß. 6 

9 

verwendet 
schriften 

werden, wenn für sie nach den Vor 
der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun -

gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bru t tomasse des Versandstückes darf 21 kg 
nicht übersch r eiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart ' als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein besc hri ebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
ste llt sein, daß die zusamme ng esetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nac h den ''Techni schen 
Richtlinien für dJe Üb erwachung der Fer tigung von 
Verpacku ng e n zur Beförderung gefäh rlich e r Güter 
(TRV 00 1 ) " - Verkehrsblatt Heft 16, 19ß7, S . 562 , 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß na chweis 
ba r sic her s t el l en, daß alle Auflagen üb er die 
Ve rwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpacku n g fü r Gefahrgut einse tzt /befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsprich t den in 

der Ordnu n g für die internationale fisenbahnbe
förderung gefährlicher Gü t er (RI~ ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefäh rli c he r Gü t er auf der 
Straße (AD R-Über e inkomm en) 

dem internationalen 
kehrs ( IM DG - Code) 

Übereinkommen des Seever -

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( U~ ) 
über die ~eförderung gefährlicher Gü t er 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf di eser Zu l assung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassun gsschein wird im "Amts- un d 11i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für t~aterialprü 

fung, ~erlin" (JSSN 0340 - 7551 ) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.04.19ßß 

l 
' I I 

f--{L d: .. tJ ~ '\"q 
t 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. ß2ß6 / 4G 

für di e Bauart einer 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderun g 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförd e rung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
(BGB l. I, S. 1560 ) 

z 447 



2 Antragsteller 

Henkel KGaA 
4000 Oüsseldorf 

3 Beschreibung der Bauart 

4 .l 

4.2 

6 

7 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 4 x 
5,5 I-Kanister aus Weißblech als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. lOS 976 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 06.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der An lege zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben versch l ossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

un ter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefert ig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 4 G/Y 24/S/ .................. /D/ßAM 
(He rstellung s -

828 6 ....•.. 
(Name oder 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8 .4 

8.5 

8.6 

9 

10 

jahr, nur di e 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwende t werden, wenn für sie nach den Vor
sc hriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 24 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwa c hung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

Z448 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R ID ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

10.2 

10. 3 

~950 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Uieser Zulassungsschein wird im "Amts- und l~it

teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 -7551 ) veröffentlicht. 

Hinden, 21.04.1988 
~ 

/4, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. B287 / 4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4. 1 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Ei senbahnen (Ge Fahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(tl GBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Henkel KGaA 
4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 8 
1100 ml-Weißblechdosen als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 977 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

4. 2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebe,ne Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(o\ 4G/Yl0/S/ ...••••••..••. ••. . /D/BAI1 8287 .••••.• 
~ ( Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 



8 

8 .1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert igten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig si nd. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 10 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 ) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackunyen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Uieser Zulassungsschein wird im "Amts- und f1i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind,, 21.04.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

~vc 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. B2BB/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

Verordnung über 
überschreitende 

die innerstaatliche und grenz
Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Henkel KGaA 
4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 8 x 
1100 ml-WeiBblechdosen als Innenverpackung. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 978 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (West f) vom 06.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforoorungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
na ch 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mu ß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U \4G / Yl3 /S/ •.••.• . ...••.•••.• /0/ BM\ 8288 ...... . 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien fü r die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

z 449 



dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für t1ateri alprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~950 Hinden~ 21.04.1988 

i 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8289/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur lleförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB l. I, 5. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

6 

7 

z 450 

Henkel KGaA 
4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 20 
125 ml-Weißblechdosen als lnnenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. lOS 979 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigtP-n Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

8 

8 .l 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

9 

4G/Y5/5/ .•.•.•••.......... /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8289 ....•.• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers .) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder 111 verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,3 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährli eher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale l:leförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG -Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

lU.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für 11aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~950 Minden, 21.04.1988 

'l 

, J.,,~f-v••~j r-· 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

I 1' 
,/ ''\ .... t, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A 5 5 U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8290/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 



l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

E. Merck, Packmittel-Entwicklung/Gefahrgut, 
6100 Darmstadt 1 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Oj e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gem~B Prüfbericht Nr. lAl-01/88 vom 05.04.1988 
der Fa. Merck Packmittel-Entwicklung/Gefahrgut 
wahlweise auch aus dem Werkstoff 1.4571 nach 
DIN 17 440 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienm~Big gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1Al/Xl.8/1000/ ...••.•.•.... /D/BAM 
(Herstellungs-

82 90 •.•..... 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2, 70 g/cm 3 ( Verpackungsgruppe I!) bzw. 
4,05 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 666 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gef~hrlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Überei nkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und tht
teilungsblat t der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.. 

4950 Hindln, 21.04.1988 

f l~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8291/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

'j 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 67 320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 bis 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 887 der Bundesbahn - Ver 
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 29.03.1980 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

z 451 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8. 4 

9 

10 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sic ht bar wie folgt zu kennzeichnen: 

120 Liter ßauart: 

ge
gut 

lH2/X215/S/ ................ /D/BAM 8291. •.• · •.. 
(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) Zeichen des 
der An!. zur GGVE) Herstellers) 

150 Liter Bauart: 

1H2/X265/S/ ................ /D/ BAM 8291. .•••• •• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der An!. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sc hriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden .. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
215 kg (Bauart 120 Liter) bzw. 
265 kg (Bauart 150 Liter) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen· 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonsti.ges 

10.1 Die ßauart. entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem furopäischen Übereinkommen über die inter
nationale lle Förderung gefährlicher Güter auf der 
St raß e ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.04.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8292/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(8GB !. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Metall + Plast 
H. Matissek GmbH & Co. KG 
Hüttenstraße 1 - 9 
3070 Nienburg 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 883 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.03.1988 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt. werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Li\) 3Al /Y/ 100 / ................• / D/ BAI1 8292 •....... 
\!!_ (He rstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackur1gen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe Il oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8.5 

9 

10 

10. 1 

Die Üb e rwachung der Fertigung von Verpackungen 
nac h dieser Ba uart muß nach den "Technischen 
Ri c h t l i nien für die Überwachung der Fertigung von 
Ve rpa c kunge n z ur Bef ö rderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehr s blatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
dur c hg e führ t werden. 

Der i n Nr. 2 genannt e Antragst e ller muß nachwei s 
bar s icher s tellen, daß alle Auflagen über die 
Verw e ndung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kan n t s ind. 

Son s tiges 

Di e Bau ar t e ntspricht den in 

der Ordn un g f ür di e internationale 
Fö r derung gefä hrlich e r Güter ( RID ) 

Ei s enbahnbe-

dem Eu r o pä isc hen Üb e reinkommen über di e inter
nat ion al e Bef ö rderung gefährli c her Güter auf der 
St raße ( AOR -Üb e r e ink om men ) 

d em inte r nat io nal e n Üb e reinkomm e n de s Seever
ke h rs (I MDG - Cod e) 

d e n Em pfe h lungen d e r Vereinten Nati onen 
über die Be f ö rd e run g gefährlicher Güter 

( UN ) 

f e stge le g te n Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10 .2 Ein IHd e rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Di es er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilung s blatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (lleatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8293/lA2 

für di e Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBI. I, 5. 1560) 

2 Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

l Beschreibung der Bauart 

4 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 213 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 794 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

7 

8 

8 .l 

8.2 

8 0 3 

8.4 

9 

10 

10.1 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichn e n : 

1A2 / Y300 / 5 / ••.• • ••••.••.•.. /0 /~AM 8293 ••...... 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern ) Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 11 oder I I 1 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 300 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat.ionale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährli eher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.04.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8294/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

6 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 213 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernäH Prüfbericht Nr. 105 795 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u) 1A2/Y300/S/ .•.•••......•..• /D/BAM 8294. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder 111 verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 300 kg nicht überschreiten. 

8.4 

9 

z 454 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.04.1988 
) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden {Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8295/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 213 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 796 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1988 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

GJ 1A2 /X 250 /S/ ..... • .........• /D/BA M ß295 .....•.. 
( Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers ) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 0 1 

ß. 2 

ß. 3 

8.4 

9 

10 

10.1 

10.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmä ß ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürf en 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährli che Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürf en nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 250 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach di ese r Bauart muß nach den 11 lechnischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fer tig ung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung ' für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R ID ) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und 1-\it
t.eilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1988 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8296/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fö rde rung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
( BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

J Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8 .1 

8. 2 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fas s ungsraum: 215 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 797 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden ( Westf ) vom 23.02.19ß8 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelass e n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1A2 /X 300/S/ .. •• .•........•. / D/ BAM 8296 ..•.... • 
( Herstellungs- (N ame 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern ) Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen ßauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS /G GVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

8.3 lhe Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 300 kg nicht überschreiten. 

8.4 

9 

10 

10.1 

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

z 455 



dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs ( IMDG- Co de ) 

Seever -

den Empfehlungen der Vereinten Natio nen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Wid erruf di eser Zulassung bleibt vo rb ehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- un d Mit
teilungsblaU der Bundesanstalt für Mat e r ialprü 
fung, Berlin" ( IS SN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.C4.1988 .. ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulas s ungs-Nr. 8297/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Be för de rung 
gefährlicher Güter 

l 

z 

3 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Vero rdnun g über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGB l. I, S . 156 0) 

Antragsteller 

Henkel KGaA, 4000 Düsse ldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und sechs 
2 !-Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspr ec hen, die 
gemäß Prüfb er icht Nr. 105 340 der Bund es bahn-V er 
suchsanstalt Minden ( Westf) vom 25.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage z ur 
GGVE unterz oge n worden sind. 

Die Verpackung muß wi e in dem unter Nr. 4.1 ge 
na nnten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unt er Nr . 3 beschriebene Bauart wird un te r 
der Voraussetzung, daß di e Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bau a r t dürf e n Verpackungen 
se rienmäßig ge fertigt werden. Der He r ste ller muB 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen di e für die Bauart festgelegt e n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Ba uart ser ie nmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wie f olgt zu kennzeichnen: 

GI\ 4 G/Yl8/S/ .... .............. /D/ BAM 8297 ...... . 
0~ (Herstellungs - (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten c h e n des 
Ziffern ) Herstellers) 

Z456 

8 

8 . 2 

Aufl age n über die Verwe ndung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährlic he Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpack un gsgruppe II oder !I! ver wen det werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1 8 kg 
nicht überschreiten. 

8 .4 

8 . 5 

8 . 6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsba uart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innen ver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sic herg e
stellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenve r packungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpac.kung e n 
nach dieser Bauart muß nach den ''T ec hnis chen 
Richtlinie n für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be Fö r derung gefährliche r Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherst eilen, daß alle Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einset zt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 l)j e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationa l e Eise nbahnbe 
förderu n g gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int er 
nationale beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkomme n ) 

dem internationalen Übe r einkommen des Seever 
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empf ehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderu n g gefä hrl icher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve r pac kung en 
zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat eri alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 26. 0 4.1988 
.l 

I 
yUc.lt.J/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8298/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beför derun g 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 

die innerstaatliche und 
Beförderung gefährlicher 

grenz
Güter 



2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

He nkel KGaA, 4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und drei 5 !
Kanister aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec he n, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 736 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf ) vom 18.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden s ind. 

Die Verpackung muß wi e in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf en Verpackungen 
serienmäßi g gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für di e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .! 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpac kun gen sind dauerhaft und 
sichtba r wie folgt zu kenn zeichnen: 

ge 
gut 

f ':1 l 4G / Z20/S/ ........ •..• ...... / D/B AM 
\_~ ( Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8298 ...... . 
(N ame oder 
Kurzzei
c hen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zuge l assenen Bauart se r ienmäß ig ge
fertigten und e ntsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackunge n dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für si e nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I!! verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 19,2 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8. 6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
ste llt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpack un gen z ur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verke hrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durc hgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpacku ng demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährliche r Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale 8eförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AD R-Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG - Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s - und Hit
teilungsblatt der Bundesan sta lt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 26.04.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Westf) 

Z U l A 5 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8299 / 4 G 

für die Bauart ei ner Verpackung zur Be Förderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschr ei tende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Henkel KGaA, 4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

gre nz
Güter 

Eisen -

Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
5,6 !-Kanister aus Kunststoff als 
packung. 

und drei 
Innen ve r -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 737 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.02.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zug e lassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folqt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

z 457 



ü l 4G / Z22 / S/ ..•............... / D/ BAM 
·~ (Herstellungs -

82 99 ...... . 

6 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8 . 6 

9 

10 

10 . 1 

10 .2 

1 0.3 

jahr , nur die 
beiden letzten 
Ziffern ) 

(Name oder 
Kurzzei 
chen des 
Herstellers ) 

Aufla ge n über die Verwendung der Ve rpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefäh rl iche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor -
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Ve r packun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Ve rpa ckungsgruppe Ill verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes dar f 21,8 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart a ls zusam 
mengesetzte Verpackung - auch mit andere n als i n 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenv er 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sic herge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Ve rpa ckung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

Die Übe r wachu n g der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Ric h tlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 00 1 ) " - Verkeh r sblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r stellen , daß a ll e Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstige s 

Die tlauart entspricht d e n in 

de r Ordnung für die internationale Eise nbahn be
f ö rd erung gefährliche r Gü ter (R l D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
national e Befö r derung gefährlich e r G ~te r 

Str aße ( ADR - Übereinkommen ) 

inter
auf der 

dem internationaler, Übereinkornmen des Seever
kehr s (I MDG -Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nat ionen 
übe r die Befö rd erung gefährlicher Güter 

( UN) 

f es tg e l egten Prüfanforderungen f ür 
zur Befö rd e rung gefährlicher Güter. 

Ver packun ge n 

Ein Widerruf dies e r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und f1i t
teilung sb l at t der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Be rli n " (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.04.1988 
I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Westf) 

Z U l A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8300/13H2 

für die Bauart eines flexible n IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderu ng gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

8.1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr . E 14 -
(BGB l. I, S. 1651 ) 

Antragsteller 

Walter Krause GmbH 
7121 Walheim/Württ. 

Beschreibung der Bauart 

Fle xib ler Intermediate Bulk Conta iner 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 802 vom 07.03.1988 und 
105 802 !. Nachtrag vom 29.04.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf ) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für den 
Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Ve rw end ung von flexiblen 
lBC-TRIBCf 001 ( VKB!. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
t~rzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi rd 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tät ssi cherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Y/ .....• / D/ •••••••• BAM 8300/2000/350 
( Herstel- (N ame oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 ( d) stellers) 
der "TR 
lBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IßC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch 9eeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 



8.5 

9 

nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IßC demjenigen, der die 
flexiblen IßC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden)den 29.04.1988 
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I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8301/l3H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Walter Krause GmbH 
7121 Walheim/Württ. 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 803 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unter
zo,gen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flex1blen IBC 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( U ll3H2/Y/ •••.•. /D/ ••••.•.• ßAM 8301/5000/1100 
~ ( Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
II I verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

10 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8302/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

z 459 



2 Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Ventilbodensack 
Kunststoff. 

aus einer Lage beschichtetem 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88044 vom 
07.03.1988 und Nr. G 88044A vom 21.03.1988 der 
Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke, 4540 
Lengerich einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

D_ie unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

ftJ )5H3/Y26/S/ ..•..........•... /D/BAM 8302. 
\..n./ (Herstellungs - (Name 

8 

8.1 

8 . 2 

8 0 3 

8 . 4 

8 0 5 

8.6 

8 0 7 

9 

10 

10.1 

Z460 

jahr, nur die oder Kurz -
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassen en ~auart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe !I oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf 
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchge f ührt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt. sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (AUR -Übereinkommen ) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung 'bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hind.7 01.05.1988 

~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. ß303/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack 
Kunststoffgewebe. 

aus einer Lage beschichtetem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr . G 88045 vom 
07.03.1988 der Fa. Bischof + Klein Verpackungs
werke, 4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

z·ulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H3/Y51/5/ •••••..••.• . •.••. /D/BAM 8303 .•.•••.• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 
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ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
riech dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für d5.e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter ( RIO ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nat .,onale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße ( ADR-Übereinkommen ) 

inter
auf der 

dem internationalen Übere i nkommen des Seever
ke hrs ( IMDG-Code) 

d e n Empfehlungen der Ver e inten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung ·bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mind~ 01.05.1988 

fc,:it,f/ lA,, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S 5 U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8304/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, 5. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

3 

4 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67, 2102 Harnburg 93 

Beschreibung der Bauart 

faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
85 387 5. Nachtrag vom 13.12.1974 und 
85 387 6. Nachtrag vom 29.01.1980 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen warden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\1Al/X2.0/500/ •••••••••••••• /D/BAM 8304 •••••••• 
\..!]_) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 333 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

z 461 



dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten ~ationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t.eilungsblat.t der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 04.05.19ßß 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. ß305/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

l 

2 

3 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gr_enz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1090 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 ß42 der Bu ndesbahn - Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05 . 19ßß einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird un'ter 
Voraussetzung, daß die Anforder ungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,/'-')' 3Hl/Y/lOO/ .....•...........• /D/BAI~ 
\ n (Herstellungs-
~- datum nach 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

ß305 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 e r s ) 

z 462 

8 

ß.l 

ß. 2 

ß. 3 

ß,4 

ß. 5 

ß. 6 

ß.7 

8.8 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
O,ß6 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Frostschutzmittel 
für Scheibenwasch
anlagen der Firma 
Triebe! KG gern. 
im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle A<.~flagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10. 2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
Förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~50 Minden, 10.05.1988 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8306/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher G-üter 
mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BC~l. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1100 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 844 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

C0 3Hl/Y /100/ .......•.•........ /D/BAM 
(Herstellungs-

8 306 ...•..... 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,86 g/cm' {Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

.Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8.7 

8.8 

Bezeichnung 

Frostschutzmittel 
für Scheibenwasch
anlagen der Firma 
Triebe! KG gern. 
im BZA Hinden 
hinterlegter Rezeptur 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Festst e llung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik ge führt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen ke ine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fe rtigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~950 Minden, 10.05.1988 

; 
. L 

1 1: ;.,: . . 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8307/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die· innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBI. I, S. 1560) 
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2 

3 

4 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1100 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 849 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beGchriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

( u \ 
\ nj 

8 .l 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8. 7 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H l I Y I 1 o o I . ................. I D I B MI 8 307 ........ . 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An 1. zur G G V E) 

( Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen ßauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werder1, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,79 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgernisch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Kon ze n
trati on 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8 . 8 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den '1 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.05.1988 

I' / if.J/,' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 90 053/7. Nachtrag 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Wöllner-Werke GmbH & Co. KG 
6700 Ludwigshafen 

Beschreibung der Bauart 

Enhält der Prüfbericht 90 053 bis 
8. Nachtrag der Versuchsanstalt Hinden 
- Abt. für Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

90 053 
(Westf) 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90 053, 1. bis 8. Nachtrag 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
die Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den · Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" und gemäß Prüfbericht 
103 333 vom 05.05.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Hinden (Westf) die Innendruck- und Fallprü
fung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der "TRTK 001" be
standen haben. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/ BAM / 90 053 jedoch mit einer 
Dichte von~ 1,40 g/c m' zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 10 
Jahre betragen. 

6 Kennzeichnung 

7 

7.1 

7.2 

7. 2. 1 

7.2.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Die Transportgefäße müs s en wie folg gekennzeich
net sein: 

1. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/90 053" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 8 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/90 053 auszurüsten. 

der Gebrauchsdauer von 8 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

Nach Ablauf 

Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transport9.efäBe den unter Pkt. 
beschriebenen Gefäßen. Uberprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der 
abweichend mit einem Prüfdruck 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

"TRTK 
von 2 

001" 
kPa 

Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht · zulässig. 

Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

Die Stück-für-Stück-Prüfungen 
Sachkundigen, der 

sind von einem 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt. 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
c::i t?t und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 

7.6 

8 

9 

9.1 

9.2 

4950 

durchzuführen. Der Sachkundige muß der Zulas
sungsstelle benannt werden. Die Sechkunde ist 
der Zulassungsstelle auf Verlangen nachzuweisen. 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. 1 genannten Rechtsgrundlagen. 

Mit Ablauf der 
diese Zulassung. 

Rechtsgrundlagen erlischt auch 

Be!i Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulas8ungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 22.04.1988 

7 
f.tc.~:t;,.1,i 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. D/BAM/97 115 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

5 

6 

7 

7.1 

7 .1.1 

7 .1. 2 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Degussa AG 
6000 Frankfurt 11 

Beschreibung der Bauart 

Enhält der Prüfbericht 
Versuchsanstalt Hinden 
nik in Verbindung 
105 671 vom 05.02.1988 

97 115 vom 04.02.1983 der 
(West f) - Abt. für Mecha
mit den im Prüfbericht 

beschriebenen Änderungen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 115 vom 04.02.1983 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt. Hinden (Westf) die 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von Transportge
fäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. Heft 
14, 1985, Nr . 147)" und gemäß Prüfbericht 105 671 
vom 05.02.1988 der Bundesbahn - Versuchsanst.al t 
Hinden (Westf) die Dichtheits- und Fallprüfung 
nach Pkt. 4.9 und 4.11 der "TRTK 001" bestanden 
haben. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
erfüllt werden für die Beförderung von 
Cyanurchlorid Stoff der Klasse 8 Ziffer 27c) der 
Anlage zur GGVE zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf ir<sgesamt höchstens 10 
Jahre betragen. 

Kennzeichnung 

Die mit der Bauartzulassung D/BAM 97 115 festge
legte Kennzeichnung 

Name oder Kurzzeichen des Herstellers 
"Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/97 115" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

ist gut lesbar und dauerhaft wie folgt zu ergän
zen: 

11 Verlängert am •••• . .•.. " (Monat und Jahr). 

Die Gebrauchsdauer darf ausgehend 
Datum höchstens 5 Jahre betragen. 

Auflagen 

von diesem 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes TK, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, entsprechend Nr. 3 dieses Zulassungsscheines 
umzuarbeiten und jährlich wiederkehrend folgender 
Prüfung zu unterziehen. 

Xisuelle Prüfung 
Uberprüfung nach Nummer dieses Zulassungs-
~cheines "Beschreibung der TransportgefäBe''· 
Uberprüfung nach vorhandenen Mängeln, wie z. B. 
Haarrisse an der Oberfläche des Kunststoffbehä 1-
ters. 

Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der "THTK 001" 
mit einem Prüfdruck von 0,1 bar Überdruck über 
eine Prüfdauer von 5 Minuten als Luft- oder Was
serdruckprüfung. 
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7.2 

7.3 

7.4 

Bei erkennbaren Schäden und 
bestandener Dichtheitsprüfung 
wendung nicht zulässig. 

Mängeln bzw . nicht 
ist eine Weiterver-

Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

Die Stück-für-Stück-Prüfungen 
Sachkundigen, der 

sind von einem 

7.4.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt, 

7.4.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.4.5 hinsichtli.ch der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 
durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt 
werden. Die Sechkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen. 

7.5 Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. l genannten Rechtsgrundlagen. 

8 

9 

9.1 

9.2 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amt.s- und Mit
teilungsblaU der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.04.1988 

"' I 

. ' ·' ; . '/ (L[;( ... f...( f ' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8308/3til 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

2 

3 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BG!ll. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG 
6719 Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 5 Liter 

4 

5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß PrUfbericht Nr. 106 168 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.05.1~88 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
·cGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u , 
\ii) 3Hl/Yl.9Zl.9/ ..............• /D/BAM 

(Herstellungs-
8308 ......... 

(Name 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

·Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern bestän-dig 

Der Nachweis zur 
träglichkeit muß 
Wissenschaft und 

Feststellung der chemischen Ver
nach dem anerkannten Stand von 

Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
ne tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (I MDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mi<]in, .1.7.05.1988 

~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8309/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1 - 15, 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 2 x 
12,5 1-Kunststoffkanister als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 900 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.04.i98B einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung vo~ Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u\ 
\_n_) 4G/Y27/S/ ••........•.....•. /0/ßAM 

(He r.stellungs-
8309 .••..•. 
(Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kur zzei
chen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

B. 5 

8.6 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpa·ckun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werdene 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 27 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987,. S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Ge fahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlichet Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.05.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulossungs-Nr. 8310/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlogen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, 5. 1560) 

2 Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauort 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XVIII/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 29.09.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Gu \ 
0 _/ 

8 

B .1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

Z468 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl /Y/250/ ................• /0/BAM 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 310 .......• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflogen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Ve rpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung vo n Verp ac.kungen 
~ach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 

9 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Üb ereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ·bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und tHt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A 5 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 8311/481 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefa hrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH, 8120 Weilheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie al~ Innenverpackung. 
Abmessungen der Kiste: 
Länge: 39 cm bis 119 cm 
Breite: 29 cm bis 79 cm 
Höhe: 34 cm bis 61 cm 

Anforderun~en an die Bauort 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 857 vom 23.03.1988 
105 858 vom 23.03.1988 
io5 859 vom 23.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 



4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die ~auart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

w 481/X .•.. *) /S/ ••.•..••..•••••• /D/BAM 8311. ..... 
(Herstellungs- (Name oder 
jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten chen des 
Ziffern) Herstellers) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, !I oder !!I verwendet 
werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf die 
\ierte, die sich aus dem als Anlage beigefügten 
Diagramm ermitteln lassen, nicht überschreiten . 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchqeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nac r "eis
bar sicherstellen, da8 alle Auflagen übe: die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de: die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll: be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

lD.l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbo·.nbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

~-~ter 

ac' der 

S'=:~ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlich~r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~~n, 16.05.1988 

ja.{·ü .. -t_( k1vt 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 83i2/l3H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahh-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Tay Textiles Ltd., Kingsway West, 
Dundee DDl 9NA, Scotland 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Volumen: 400 Liter bis 1700 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 927 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC - TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fe r tigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

({) 13H3/Y/ ..... . /D/ •••••••. BAM 8312/4000/1000 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her -
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
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8.2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

9 

verwendet werden, wenn für si"e nach den Vor -
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
I II verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder g~fähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IlJC demjenigen, der die 
flexiblen I8C für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 10.05.1988 

I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn -Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8313/l3H3 

für die Bauart eines flexiblen I8C ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Eisenbahn-Gefah rgutausnahm everordnung vom 16.08.85 
·- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGßl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

4 Anforderungen an die Bauart 

Z470 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 106 033 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKB!. Heft 14, 1985. Nr. 147 )" un
terzogen worden sind . 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(;) 13H3/Y/ .... .. /D/ ..•.•... BAM 8313/1000/210 
(Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sfe nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe I! oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schri tten werden. 

8.4 

8.5 

9 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werks toffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder g~fähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse , Korn
größe usw. ) müssen den Eigenscha ften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexible n IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 5ons ti ges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschrifte n der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ei ntliderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 10.05.1988 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8314/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gr~nz

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

_Walter Dürbeck, Papiersackfabriken GmbH & Co. KG, 
6420 Lauterbach 

Beschreibung der Bauart 

Faltensack aus Papier bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage naturbraunem oder gebleich
tem Leichtkrepp-Kraftsackpapier, einer Lage 
Kraftsackpapier, das einseitig mit Polyethylen 
beschichtet ist, drei Lagen naturbraunem Kraft
sackpapier und einem eingearbeitetem PE-Flach
sack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 965 der Bund esbahn -Ver
suchsanstalt Minden (liestf) vom 18.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5M2/Y26/S/ •...•••••••••.••• /D/BAM 8314 ••••••.. 
~~ (Herste llung s- (Na me 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder lii verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8 0 7 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 D. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (R ID ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinko1nmen des Seever 
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgeleg ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.05.1988 

/
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8315/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und gr~nz

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutveror dnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachse GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 830 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

z 471 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den se rienmäßig gefertig
t.e n Verpackungen die für di e Bauart festgelegten 
Anforderunyen erfüllt. sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassen e n ßauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen s ind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichn e n: 

ij \ 5M2/Y21/S/ ................. /D/ßAM 8315 •.. •. . : 
\ _r. ./ ( Herstellungs- (N ame 

Jahr, nur tjie oder Kurz-
letzten beiden z e ichen des 
Ziffern) Herstellers ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach d1~r zuge la ssenen Bauart serienmäßig ge
fert. igt.e n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8.2 

8.3 

8. 4 

8.5 

g. 6 

8.7 

9 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulüssig si11d. 

Die Verpackungen dürf e n für gefährliche Güter 
II o~Rr Ill verwendet d•!r Vr~rpnckunqf> 1lr'•JppP. 

werden . 

Oi e Grenzrtat.en für den Inhalt dürfen nicht. über
:.;c~lrit t•-"rl \.,.r-! rd en . Die Uruttohöchstmasse des Ver 
·; Jll·l·;t-;jck••;-; •1:-tL'F 20,) kq ; .j ,~I Jt iJh•:r :;r; hr~it,_•n. 

Oie physikalischen Eigenschaften ( Masse, Korn
yröße usw. ) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart. muß nach den ''Techni schen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(THV 001)" - Ve rkehr sblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nsetzt/be füllt, be
kannt. sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht. den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RlD) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (A DR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (I MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t.eilunysblatt der Bundesanst.alt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 13.05.1988 
•"l 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8316/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Schmalbach-L ubeca AG, 3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 4 Eimer 
aus Weißblech als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi cht Nr. 105 885 der Bundesbahn-Ver
suchsa nstalt Minden (Westf) vom 07.03.1988 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell e r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt si nd. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

,-u-\::~::: 1 :~~. ~~~~~. ~~. ~~~~~~~~:~::~ 8316 • ...... 
\..!') (Herstellungs - (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Herstell ers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe !I oder !II verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 36 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien filr die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen ilber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung filr die internationale Eisenba hnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR -Üb ereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 13.05.1988 
l 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8117 / lAl 

für die Bauart einer Verpacku ng zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefähr licher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnu ng Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvo lumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXII/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 18.09.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~) 1Al /Yl.5/250/ .............. /D/BAM 8117 ....... . 
~/ ( Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz -
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern ) Herstell e rs ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I! oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten filr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,50 g/cm 3 (Verp ackungsgruppe !I) bzw. 
2,10 g/cm' (Verpacku ngsgrupp e III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtilberdruc!J ( d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
~ach dieser Bauart muß nach den ••Technischen 
Richtlinien filr die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen ilber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befilllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung filr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem int ernationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (I MDG-Code) 

den Empfehlungen der Verein ten Nationen (UN) 
ilber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ·bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffe.ntlicht. 

4950 Mind&J, 09.05.1988 

~1.--~- \_ 

z 473 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8318/0Al 

für di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

} 

4 

Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung g~fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackuny 
Deckel. 

mit 

Nennvolumen: 6 Liter bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gem~ß Prüfbericht Nr. 105 877 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.03.1988 einer 
llauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

Z474 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unler 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

HID/AllR/OAl/Y /100/ ........ /D/lJAM 8 318 ....... . 
(Herstellunys- (Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdat.en für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
l, 20 g/cm' ( Verpackungsgruppe I I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

9 

10 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t.eilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.05.1988 ,-; 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8319/1Al 

für die ßauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatLiche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, 5. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

5 

6 

Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 6 Liter bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 877 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.03.1988 einer 
Bauartprüfung · nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
n'ach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpac kung en die f ür die Bauart festgelegten 
Anforderungen e rfüllt si nd. 

Kennzeichnung 

Die nach d er zugelassene n Bauart serienmäßig ge
f e rtigten Ve rpackun ge n si nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt z u kennzeichnen: 

lAl / Y /1 00 / .. •.•.•.••.• ..... /D/B AI1 
(Herstel lungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

8319 •. •• .••. 
(Name 
oder Kurz
zeiche n des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8. 3 

8 .4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und e ntspr ec hend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackunger1 dUrf~n fUr gefährlich e GUt e r 
verwendet werden, wen n für sie nach d e n Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee so lch e Verpackun
gen zu lässig sind . 

Die Verpackungen dürf e n für gefä hrli c h e Güter 
de r Verpackungsgruppe I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhal t dürfen ni ch t über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgr upp e !! ) bzw . 
1,8 0 g/cm 3 (Verpack ung sgruppe !!! ) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder son s tigen 
inert en Gasen, vermind e rt um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kP a nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Te c hnischen 
Ri c htlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Bef ö rderung gefährlicher Güter 
( THV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5 . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 ge nannt e Antragsteller muß nachweis 
bar s ich e rstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demj e nigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut eins e tzt/befüllt, be
kannt s ind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenba hnb e 
förderung gefährlicher Güter ( RIO ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem interr1ationalen Übereinkommen des Seever
kehr s ( IMD G-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

[in Widerruf dieser Zulassung bleibt voi'behal 
ten . 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin" ( ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

Hind~~ 16.05.1988 

~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8320/ 4G 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Be Förderung 
gefähr li cher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4. 1 

4.2 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaat.liche und grenz -
überschreitende Be f örde run g ge fährli cher Güter 
mit Eise nbahn en (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGßl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Tri-Wall Limited 
Wonastow Road, Monmouth 
Gwent NP 5 4YB 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntspre c hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 2505/88 d e r Beratungs- und 
Fors c hung ss tell e für Versandverpackung e . V. 
(B FSV) , 2050 Harnburg 80 vom 26 . 02.1988 ei n er Bau
artprüfung na ch dem Anhang V der An lag e z ur GGVE 
unter zoge n worden sind. 

Die Verpackung muß wi e in dem unter Nr. 4.1 ge
nan nte n Prüfbericht be sch r iebe n versc h losse n ~er
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 b eschriebene Baua r t wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, z ug e lassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpack ungen 
serienmäßig gefertigt wer den. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei d e n serienmäßig gefertig
ten Ver packungen die für die Bauart festg e legten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt en Verpackungen sind d a ue rhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

u \ 
\ . ..,.~~ ,./ 

4G /X ll 0/ S/ •...••••...•..••• / D/BA M 
(Herstellungs-

832 0 ••. ...• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8 .3 

8.4 

8. 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwen det 
werden. 

Die Bruttomasse d e s Versandstückes darf 
110 kg ( Verpackungsgruppe I) bzw. 
160 kg ( Verpackungsgruppe I I) bzw . 
210 kg ( Verpackungsgrup pe I I I) 
nicht überschreiten. 
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8 0 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be Förderung gefährlicher Güter 
( T RV 00 l)" - Verkehrsblatt Heft 16, 19 8 7, s 0 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlich e r Güter ( RIO ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinko mmen) 

dern internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( U N) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.05.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf} 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8321/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gr_enz
überschreitende Beförderung g~fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Deutsche Kornbranntwein-Verwertungastelle 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 
4400 Münster 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritiSchen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 400 bis 420 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Z476 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 400 
bis 420 Liter der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Hinden (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

{u' J 1 A 1 I y I 2 50 I ................. I lJ I l! AM 8 3 2 1 •••••••• 
~/ (Herstellungs- (Name 

7. 1 

7. 2 

7. 3 

7. 4 

8 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSIGGVEIGGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und P~rtialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

9 Sonstiges 

9 0 1 

9.2 

9.3 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und tHt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~950 Hinden, 16.05.1988 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8322 / lAl 

für di e Bauart e iner Verpackung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die inner s taatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlich e r 
mit Ei s enbahnen ( Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE ) vom 22.07 . 1985 
( BGBl. I, S. 1560 ) 

gr,.nz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

Deutsche Kornbr a nntwein-Verwertungsstelle 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 
4400 Münster 

Beschreibung der Bauart 

Fä s ser aus Fe rriti Schen oder aust-.enitischen 
Stählen mit nichtabn e hmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 350 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
350 Lit e r der 
Minden (Westf) vom 
fung nach dem Anhang 
zogen worden sind. 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 105 257 - Ausführung 
Bundesbahn-Versuchsanstalt 

09.11.1987 einer Bauartprü
V der Anlage zur GGVE unter-

5 Zulassung 

Die 
de r 
Nr. 

unt e r Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

fu\1 Al /Y /2 50/ ••••••• ,,, ••• ,,,, /D/ BAM 8322 ........ 
\.!:!_/ (Herstellungs- (Name 

7 

7. 1 

7. 2 

7. 3 

7. 4 

8 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe !I oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Oer Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei se nbahnb e 
förderung gefährlicher Güter (RID ) 

dem Europäischen Übereinkommen über di e int e r
nationale Beförderung gefährlicher Güt e r auf d e r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Über e inkommen des Seev e r
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackung e n 
zur ~eförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesan s talt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.05.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. ß323/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 
4400 Münster 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 300 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
300 Liter der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.ll.l9ß7 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen ßauart entsprechenden 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

unter 
nach 

Ver
wie 
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-)lAliY/2501, ................ IDIBAM 
'--.:..::. (Herstellungs-

8323 ........ 
(Name 

7. 1 

7. 2 

7. 3 

7. 4 

8 

9 

9.1 

9. 2 

9.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
7.iffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s t e ll er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSIGGVEIGGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der VerpackungsgrupPe II oder III verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw. lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Uarnpfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
d~rf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß "llle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt slnd. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkornmen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur 8eförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblaU der BundesanstaU für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~n, 16.05.1988 

/ 
;" '. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (West f) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8324/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

z 478 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

3 

5 

6 

Antragsteller 

Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 
4400 Münster 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritis·chen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
200 Liter der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

unter 
nach 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

I. \} \ l A 1 I y I 2 50 I ••••••••••••••••• I D I H AM 8 3 2 4 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

7. 1 

7.2 

7. 3 

7.4 

8 

9 

9.1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz 
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpa ckung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dü r fen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSIGGVEIGGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind . 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw, III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtübe r d r uck (d, h, Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonst~gen 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der d ie 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be 
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entsp r ich t den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkom men über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkornmen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpacku n gen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Hinde~, 16.05.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G S S C H E I N 

Zulaasungs-Nr. 8326/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be fö r de rung 

1 

2 

J 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grt;)nz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co., Verpackungswerk, 
7430 Met zi n ge n 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Weißblech 

Fassungsraum: 0,56 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 592 vom 18.06.1986 und 
103 592 1. Nachtrag vom 01.03.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden s ind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst.eller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig- gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/200/ •..•.•..•.••..•.. /D/BAM 
(Herst.ellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 32 6 •• •••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpack ungsgr uppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- VerkehrsblaU Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Üb ereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDC-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zu las sung bleibt. vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t.eilungshlatt der Bundesanstalt. für Materialprü
fung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht.. 

4950 Hinden, 16.05.1988 
l 

( 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8327/4Bl 

für die Bauart 
gefährlicher Güter 

einer Verpackung zur Be Förderung 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

J 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGßl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Collico GmbH, Bahnstraße 8-10, 
5650 So 1 inge n-Oh ligs 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und 7 
Stück PE-Säcke als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 875 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

z 479 



5 

6 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4ßl/Z430/S/ ..•.••.•.•••...• /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

832 7 ••...•• 
(Name oder 

Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe !I! verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 430 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 0 1) " - Verkehrs b 1 a t t Heft 16, 19 8 7, S · 56 2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8328/5H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerst.aatliche und gr_enz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
Am Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Kunststoffgewebe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 924 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 . 1 

8. 2 

8.3 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Hl/Y51/S/ .....•....... • ... /D/BAM 8328 ... 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r -
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder I II verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal- 8.4 
te n. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.05.1988 
. ) 

( 
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8.5 

8.6 

8. 7 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen • 

·Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 



9 

10 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R ID ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulass ungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18.05.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8329/5H4 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

} 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 88076 vom 25.03.1988 der 
Fa. Bischof + Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerich 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u \ 5H4/Y26/S/ ................ /0/BAM 8329 ...... .. 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Zi f fern) Her s t e 11 er s) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.05.1988 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8330 / 1A1 

für die Bauar t e·i n e r Verp a ckung zur Bef ö rderung 
ge fährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

J 

4 

5 

Verordnun g über die inner s taatliche und grenz
üb e rschreitend e Beförderung g e fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S . 1560 ) 

Antragsteller 

Hoechst AG 
6230 Frankfurt am Hain 80 

Beschreibung der Bauart 

Kanne aus Edel s tahl 

Nennvolumen: 50 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, 
gemäß Prüfbericht Nr. 251/88 der Fa. Hoechst 
Ressort Beschaffung BBP, 6230 Frankfurt 
Hain 80 vom 02.03.1988 einer Bauartprüfung 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
den sind. 

Zulassung 

die 
AG, 

am 
nach 
wo r-

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegt.en 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 1A1/Xl.5/450/ ....••••••••• /D/BAt1 8330 •••••••. 
\..V (Herstellungs- (Name 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 
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jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schri f ten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
Il oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll) bzw. 
3,45 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

8.5 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 300 kPa nicht überschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu8 nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 19.05.1988 

/(4-<.:l<, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 S U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8331/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.19ß5 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Hoechst AG 
6230 Frankfurt am Hain 80 

Beschreibung der Bauart 

Kanne aus Edelstahl 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 249/87 der Fa. Hoechst AG, 
Ressort Beschaffung BBP, 6230 Frankfurt am 



5 

Mein 60 vom 02.03.1966 
dem Anhang V der Anlage 
den sind. 

Zulassung 

einer Bauartprüfung 
zur GGVE unterzogen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

nach 
WO r-

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\1Al/Xl.5/450/ ••••••••••••• /D/BAM 
\..!!.) (Herstellungs-

6331. ••...•. 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6. 5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I! oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,45 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 300 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1967, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des 

inter
auf der 

Se ev er-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. B332/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Ve rpac kun g zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 926 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.03.1988 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U l 5M2/Y26/S/ ••••..•••••••••. /D/BAM 
\..V (Herstellungs-

633 2 ..•••... 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

6.1 

6.2 

6.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe !I oder 
den. 

gefährliche Güter 
I! I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

zur Beförderung gefährlicher Güter. 8.4 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.05.1986 

6.5 

6.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 
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8.7 

9 

10 

10.1 

10.2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit-

6 

7 

(~) 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y5l/S/ ......•....•.•... /D/BAM 8333 ..... 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werdene 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,3 kg nicht überschreiten. 

teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü- 8.4 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18.05.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8333/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gr_enz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenie Verpackungswerke AG 
Am Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

3 Beschre1bung der Bauart 

5 

z 484 

Ventilbodensack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 925 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

8.5 

8. 6 

8. 7 

9 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Überei11kommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung· bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18 . 05.1988 

I 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8334/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fö r de rung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Papierfabrik Sachse GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier mit einem Innensack aus 
Polyethylen. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 1. Nachtrag zum Bericht 
104 923 vom 14.03.1988 der Bundesbahn -Versuchsan
stalt 11inden (Westf) einer Bauartprüfung· nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

r'lJ'\5M2/Y41/S/ .•.....••....... /0/BAM 8334 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 .6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 40,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8.7 

9 

·Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent.spricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Üb ere inkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Heförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und 11i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat erialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hin,en, 19.05.1988 

./k <-·....1 ,,, ~ L L,_ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8335/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn Gefahrgutausnahmeverordnung 
vom 16.08.1985 (BGBl. I, S . 1651) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24.08.1987 (BGBl., I, S. 2095) 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Ansealt GmbH 
Rochusstraße 217/235 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung aus 
Deckel. 

Stahl 

Fassungsraum: 2,1 bis 4,0 Liter 

mit abnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
i05 763 vom 04.03.1988 und 
105 763 1. Nachtrag vom 13.05.1988 
der . Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen word~~ · sind. 
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5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

10 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgele5ten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y/50/ ......... /D/BAM 8335 .. . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 
den. 

Verpackungen dürfen für 
Verpackungsgruppe II oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
l,tiO g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 k.Pa) bei 55 °C 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.05.1988 
I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8336/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Leugerich 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88090 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. in 
4540 Leugerich vom 13. April 1988 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(li\5M2/Y21/S/ ••••••.•.••.••.• / D/BAM 83 3 6 ••.••••• 
\._V (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,8 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 



8. 7 

9 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Ricntlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . genannte Antragsteller muß nachweis
bar siehe rstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefäh~li c her Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
liber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "A mts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24 .OS .1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 833716HA1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch (Pfalz) 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 119 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 834 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt r!inden (Westf) vom 29.U3.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter :-Jr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzun g , daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8 . 4 

8. 5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6 HA l I y 1 • 8 I 2 0 0 I .............. I D I BAll 8 3 3 7 ••••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,8 0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und P~rtialdruck von Luft oder son3tigen 
inerten Gasen, ver;nindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. J beschriebene Bauart hat die Bau
~rtprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbaua rt müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 

10 

10. 1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int-:r
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
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10.2 

10.3 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG -C ode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Bef5rderung gefährlicher Güter . 

Ein 
·t en. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und :1it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.05.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8338/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

z 488 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch (Pfalz) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 70 bis 80 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 833 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1988 einer 
Baudrtprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Vora~ssetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart Berienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerha.ft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y90/S/ .•••.••...•.•.•• /0/BAM 8338 .•. ••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
He r s t e l l er s ) 

ge
gut 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

9 

lO 

10. 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 90 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natio~en (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und t1it
teilungsb/latt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.05.1988 

------ ' ~ '-L" 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Sr. 8339/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

grenz
Güter 

Eisen-



3 

4 

6 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87157036 der Fa. Bayer AG 
in 5090 Leverkusen, Bayerwerk vom 02.03.1988 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\5M2IY21ISI ••• • ••• •••••• • •• ID/BAM 8339 ••• ••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fi.ir sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,6 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.05.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H & I N 

Zulassungs-Nr. 8340I1G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Faß aus Pappe mit einem Flachsack aus Polyethylen 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 957 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt ;'Iinden (l{estf) vom 24.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgele;;ten 
Anforderungen erfUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU \ 1 GI X 12 7/ S / •••••••••••••• I D I B AM 
\_!!.} (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8340 ..... .. 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 
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8. 2 

8. J 

8. 4 

9 

10 

10. 1 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
127 kg nicht übeoschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von 
nach dieser Bauart muß nach den 

Verpackungen 
11 Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gi.iter 
(TKV 001)" - Veokehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
b.:J.r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (KIU) 

dem Europdischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADK-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

intar
duf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein ~~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 31.05.1988 

Bundesbahn - Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8341/lG 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1.1 

2 

3 

4 

Z490 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.!985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen l 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Pappe mit einem Flachsack aus Polyethylen 

Nennvolumen: 80 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
g~mäß ~rüfbericht Nr. lOS 956 der Bundesbahn-Ver-

4. 2 

5 

6 

8 

8. 1 

8. l 

8. 3 

8. 4 

9 

10 

l 0. 1 

1 o. 2 

10.3 

suchsaustalt Hinden (Westf) vom 24.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter ~r. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Uie 
deo 
:-Ir. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfülLt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G/X85/S/ •.••••...•..•••••. /D/BAM 834! .. · ..... 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 
85 kg nicht überschreiten. 

da rE 

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für -Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
~<.annt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale ßeförderung gefährlicher Güter duf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Überein~ommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts-. und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 31,05,1988 



Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I H 

Zulassungs-Nr. 8342/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XII/88 der Mauser-Werke 
GmbH:, 5040 Brühl vom 06.06.88 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1A1/X1,5/350/ ••••••••••••••• /D/BAM 8342. ••••••. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
te~ Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, ll und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,45 g/cm' ( Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

!Iinden, 09.06.1988 

7 
l..t4 r;tt.J!/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. B343/1A1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIII/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 06.06.88 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

z 491 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

10. 1 

~ach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wje folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.5/350/ •••••••• •••••• ./D/BAM 
(Herstellungs-

834 3 •••••••• 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

für 
li 

gefährliche Güter 
und III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,45 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 !Iinden, 09.06.1988 

Z492 

Bundes bahn-Zentralaat 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U M G S S C H & I • 

Zulaesanae-»r. 8344/1A1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

llechtsarundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antrageteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl ~it nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIV/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 06.06.88 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Uie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigeng von Verpackunzen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.5/350/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8344 •••••••• 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
li 

gefährliche Güter 
und III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm 1 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,45 g/cm 1 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig~n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 



8 . 5 Die llberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die llberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar si cherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen llbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-llbereinkommen) 

dem internationalen llbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 09.06.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8348/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

llechtsgrundlagen 

Eisenbahn Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 (BGB Bl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Zweite Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 24.08.1987 
(BGBl. I, S . 2095) 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5 040 Brühl 

Be•chreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 212 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 781 vom 29.01.1982 und 
105 992 vom 15.04.1988 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) und Bericht 
Nr. III/88 vom 30.03.1988 der Mauser-Werke GmbH, 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulaasung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fest gelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/125/ ••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8348 •••••••• /E 46. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 83 kPa nicht überschreiten. 

Die llberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 1'Techn1schen 
Richtlinien für die llberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonst:ige• 

1 0 • 1 En t f ä 11 t 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

49SO Kinden, 09.06.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C U E I N 

Zulasaunga-Nr. 8349/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

&echtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 15b0) 

Antragsteller 

L. Brüggemann KG 
Salzstraße 123/129 
7100 Heilbronn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Fässer aus ferritlachen oder austenitlachen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
200 Liter der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hin
den (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

unter 
nach 

Ver
wie 

fU\ 1A1/Y/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8349 •••••••• 
(Name \.!!.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

7 

7. 1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

z 494 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befilllt, be
kannt sind. 

9 

9. 1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 llieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 09.06.1988 

7 

f«Ji 
Bundesbahn-Zentralaat 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C U E I N 

Zulasaungs-Nr. 8350/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtagrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGI!l. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antraasteller 

3 

4 

5 

6 

L. Brüggemann KG 
Salzstraße 123/129 
7100 Heilbronn 

&eachreibuna der &auart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 300 Liter 

Anforderunaen an •ie &auart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
300 Liter der Bundesbahn-Versuchsanstalt Kin
den (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulasauna 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

J:ennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

unter 
nach 

Ver
wie 



(li\ 1AliYI250I •••••••••••••••• • IDIBAM 
\.V (Herstellungs-

8350 •••••••• 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 er s) 

7 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

7. 1 

7. 2 

7. 3 

7. 4 

8 

9 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSIGGVEIGGVSee 
solche Verpack ungen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch ritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, verminde rt um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einse tztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Min~n, 09.06.1988 

~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulas•ungs-Nr. 835lllAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

L. Brüggemann KG 
Salzstraße 1231129 
7100 Heilbronn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Fässer aus ferritischen oder austeniti.schen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 350 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsp rechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 257 - Ausführung 
350 Liter der Bundesbahn-Versuch!::>anstalt Min-
den (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

unter 
nach 

Die der zugelassenen Bauart entsprec henden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

( u \ l Al I y I 2 50 I ••••••••••••••••• I D I B AM 8 3 5 l ••••••• • 
~ (Herstellungs- (Name 

7. 1 

7. 2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 geke nnzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSIGGVEIGGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

7.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

7.4 

8 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in 

9.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
~uf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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9. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09,06.1988 
·I 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8352/!Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07,1985 
(BGlll. I, S. 1560) 

Antragsteller 

L. Brüggemann KG 
Sa l z s t r a ße 1 2 3 I 12 9 
7100 Heilbronn 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 400 - 420 Liter 

Anforder~ngen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 257 - Ausführung 
400 - 420 Liter - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 09.11.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

i ~ ,. lAl/Y/250/ ................. /D/BAM 8352 ...... .. 
(Herstellungs- (Name 

7 

7.1 

7. 2 

7. 3 

, Z496 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

7.4 

8 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, verminder t um 100 kPa) 'bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

9 Sonstiges 

9. 1 

9. 2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

9.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09 ,0 6.1988 ., 
r:.au:/ hc 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8353/lHZ 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnun'g 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Deguform-Werke GmbH 
7805 Bötzingen am Kaiserstuhl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbaren Deckel 

Nennvolumen: 150 Liter 

Anforderungen an die aaaart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. lOS 867 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 14.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lt!2/X232/S/ ••• •••••••• ••••• /D/IIAM 8353 ••• ••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512(1)e) der zeichen des 
Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 232 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T RV 0 0 1)" - Verkehrs b 1 a t t Heft 1 6, 1 9 8 7 , S. 56 2 , 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hinde1, 09.06.1988 

:/lidJ!t.~t/ ~'1,\ 

ßundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nt. 8354/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Recht:sgrundla&en 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG, 
6719 Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Uec ke 1 

aus Ku ns ts toff mit nichtabnehmbaren 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 884 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y1.4Z1.4/100/ ••• •••• ••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8354 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhal·t dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Wasser Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur FeststelLung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIU) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Heförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

10.2 Ein Widerr uf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zu l assungsschein wird im "Amts- und Mit:
teil un gsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Be rli n" (ISSN 0340-7551) veröffentlich t . 

4950 Mind"'n• 10.06.1988 

r- {t ,~-.. t./ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8355/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

z 498 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 
3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart: 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und vier 
2,5 1-Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 792 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

flJ\ 4G/X15/ S/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
\_n) (Herstellungs-

. jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 3 55 • .••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
He r stelle r s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Ve rp ackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sch riften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpac kungs gruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 14,2 kg 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 20,0 kg (Verpackungs
gruppe II und III) kg nicht überschr-eiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam 
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr licher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-



dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den internationalen Übereinkommen des Luftver
kehrs (ICAO-TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.06.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8356/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
li cher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn Gefahrgutausnahmeverordnung 
vom 16.08.1985 (BGBl. I, S. 1651) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 2 4. 0 8. 1 9 8 7 ( BG Bl. , I, S. 2 0 9 5) 
- Ausnahme E 46 -

2 Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
Rochusstraße 217/235 
5000 Köln 30 

3 Beschreibung der · Bauart 

4 

5 

6 

7 

Feinstblechverpackung aus Stahl mit abnehmbarem 
Deckel. 

Fassungsraum: 8,2 bis 32 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 006 vom 18.05.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GG VB unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

RID/ADR/OA2/Y/50/ ••••••••• /D/BAM 8356. ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähr liche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfe n nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 20 g/cm' (Verpackungsgruppe ll bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, ve rmindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 00 1)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durch gefüh rt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblat t der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.06.1988 

L i I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden {Westf) 

I 
I _., 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8357/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/L 

grenz
Güte r 

Eisen-

z 499 



3 Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 12,5 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d~e 

gemäß Prüfbericht Nr. 105 934 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( u
0 

\ 3 H 1 1 Y 1. 4 z 1. 4 1 2 o o 1 •••••••••• 1 D 1 B AM s 3 s 7 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8.8 

z 500 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werde-n, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht-. über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,40 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

liei Stoffen mit einem Flammpunkt vpn höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Uie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den '1 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Son•tiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbll'hnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mimt;, 15.06.1988 

h 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8358/1A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Julius Kleemann GmbH & Co. 
8757 Karlstein/Main 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 40 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 160 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

@ 1A2/X65/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8358 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht ' über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse de-S Ver
sandstückes darf 65 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mind~ 16.06.1988 

r~u ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8359/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Julius Kleemann GmbH & Co. 
8757 Karlstein/Main 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 40 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 233 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt !'Iinden (Westf) vom 20.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugela~sen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X65/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8359 •••• , ••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 65 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be-
kannt sind. Z 501 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem intern~tionalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde7 16.06.1988 

~tLt 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8360I1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Thielmann-Luwa GmbH 
6340 Dillenburg 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 50 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Die Bauart muß den Haumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 092 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.05 .19 88 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

z 502 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1 A 11 X 2. 316 0 0 I • ••••..••.••. • 1 D I B AM 
~ (Herstellungs-

8360 •••••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

l 0. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
Il 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht' über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,33 glcm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,50 glcm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,80 glcm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Ube rwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~, 20.06.1988 

fa,e4~t.f' r, 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8361IIAI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

Ver o rdnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Thielmann-Luwa Gmb~ 
6340 Dillenburg 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 110 der Bundesbahn-Ver 
suchsaustalt Hinden (Westf) vom 16.05.1988 eine 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zu1 

GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt 'werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u\ I AI I X 2. 3 I 6 0 0 I •.......•...•• I D I B AM 8 3 6 1. •.••••. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. I 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht __ - über
schritten werden. 

8.4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
2,33 glcm' (Verpackungsgruppe 
3,50 glcm' (Verpackungsgruppe 
4,07 glcm' (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

I) bzw. 
II) bzw. 
III) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

10 

I 0. I 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die öauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicflt. 

4950 Hinden, 20.06.1988 
) 

l .. \._ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8262I3HI 

für die ~auart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 
Ausnahme E 22 
(BGB Bl. I, S. 1612) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stenge! 
5561 Binsfeld 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus 
Decke 1 

Nennvolumen: 

Kunststoff 

5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 227 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.04.1988 einer 
llauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
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5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für di e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig 
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3 H 1 I X I 2 50 I • •...•.•.••.••.••. I D I B AM 8 2 6 2 ••••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 e r s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f e rtigten und entspr echend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur G~VE 

trationKlasse Ziffer 

5 % 5.2 35 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •e beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhan
ges A.1 der Anlage zur GGVS sein. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Oie Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 

10. 1 

1 o. 2 

1 o. 3 
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Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher ~üte r (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Uber ei nkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Ve reinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minde~ 09.06.1988 

'F""'··t/ ~\ 
• 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8263/3H1 

für die Bauart einer Verpack ung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 
Ausnahme E 22 
(BGB Bl. I, S. 1612) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Stelioplast, Roland Stenge! 
5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Decke 1 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 228 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.04.198ß einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/X/250/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8263 ••••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm' (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 

Konzen
tration 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

5. 2 35 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

1 o. 2 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhan
ges A.1 der Anlage zur GGVS sein. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannt~ Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten ~rüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~ 09.06.1988 

/-tt.<t..J'./ ~ 
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